
PROTOKOLL 
über die dritte ordeutliche Sitzung fles üeme incl erat.es der Sta:clt Steyr am Freitag, den 13. April 

1956, im Gemeinderatssit.zungssaal. 

Ueginn der Sitzung um 16.00 Uhr. 

Offentliche Sitzung 

Anw ,e ,s e nd: 

Vorsitzender: 

Bürgerme1stter l111rg. Leopold Steii111br,echer 

Bürgermeiister-Stell \ne:rrtl'eteir: 

F,ranz Paulmayx 

Stadträte : 

F,11anz Enge, Josef F ellinger, Aloi,s Hueme1r , August Moseir, Anton 
N eumaJID, Mfohael Silebe,r e•r 

Gemeinderäte : 

Aloils Besendo:rfe:r, Rudolf Für.st, Anlto,n Hoch:gatte:r,er, Franz Hofer , 
Josef Hochimayr, Karl Jungwi1rth, Jo,h~nn Knogl1er , Karl Kokesch, 
Framiz Küpf,erling, Erwin Manreiicll, Ma,riie Nigl, Julius Nowak, Ste
f8(I)lile Pammer , Leopold Petermair, Johann PöniJsoh, Emil Scha
chilnger , Ludwig Wabitsch, Alois Wally, Leopold Wippe,rsberger , 
J ohairm ZoohiJ.iilng 

Vom Magis1Irai1Ie : 

Maigiis•ttmtsdilrektor Dr. Karl Eme,lmfü~1er , Rechnungsdii[1ektor Franz 
Uskia, Oberamtsirat Josef Bamilng,er 

Proto kollilihirter : 

VA. Camilla Nemainsky. 



TAGESORDNUNG: 

Berichterstatter Bürgermeister-Stellv. Gotth-ietl I{ o 11 er : 

1) Zl. 3106/52 

2) F-7757/55 
3) F-6667/55 
4) GHJ 1 - 2019/56 
5) Zl. 6339/50 
6) FJ -6278/54 
7) GHJ 2- 5582/55 

F:rei.ga:be von Mirlteh1 für dii,e Resrtiaibwicklung de s Zu- UJilJd Umbaues 
am Alter1sbieim 
Durchfühmng de s 2. T eiiles de,r Kohlenhillfsaktion 1955/56 
Genehmigull!g ein,er Hiarusordn;u,ng für das Zenltralail1Jernthe'im Steyr 
Neuanschaffung V{)IIl Wä•oohe für da·s ZenJtrrialal'llelf'Sheim 
Naichbeistel:hmg von Säuglingswäschepaketen 
ATIJSohaffiungen f.ür Horte 
Anschaffungen für Kiinidleirgäirten 

Berichterstatter Bürgermeister-St.ellv. Franz Pa 11 1 m a y r : 

8) Zl. 6140/52 

9) Wi-239/54 
10) Bau 3 - 7979/55 
11) Bau 4 - 5678/54 
12) Fw-1054/56 

13) Fw-1053/56 

F11eiigabe von wei1te1r e n Mitteln für den Schulll!eubau a,u,f cLeir 
Hohen Erunsle 1ime 
Be,pMan@lllg -dies EUD1Sll e1i1te nhanges 
Neiubaiu dle,r Mä:rzenkeill,eir,stiJege 
U mbaiu de r V 01gie lbrüicke 
Geruehimi.gung des Laufenden BetriehsaiufWlaiildles dieir Fre.1wiJfügen 
Sta1c1Jtlf,ooerwehr 
InS'IJa[lJdha,ltuing deir Alairmanlage für . di,ie Freiw. S:t:adltfeueirwehr 

Berichterstatter Stadtrat Hans Sc h a 11 o vs k y : 

14) Ha-1710/56 · 
15) Schru VI - 8002/55 

16) Zl. 895/50 
17) Ha -2040/56 

18) Ha-8902/55 
19) P~ä,s - 211/56 

Err1cllrtrumg ,e iiner RecMs1a1uskunft1sisrtJeHe b ei1m Miagis.tir:all: S1ieyr 
Ge währung e.i'llles Zwisoh enkrediite1s an d n Bund zur bauliche n E.r
we iilie I"llilg der Bunde.sg,ew erbescihule Steyr 
Noviefü10nmg dieir Lusfüairke,its,abgaibenorrdillllilg 
Subven1Jil0n ,an di'e ösrlleirrrieich ische Ge1sieUscha.ft vom Roten Kreuz, 
BeziirkJs,steHe Steyr 
S lllbven'1lüon an d:üe „Wirtschaftshilfe d. Arbe i,terntuden1len ösforreich s" 
Gehal11weg,ekmg für d1i1e ,sitädtirschen Bedi ensteten 

Berichterstatter Stacltrat Josef Fe 11 in g er : 

20) öAG - 6567 /54 
21) öAG- 5645/55 

22) öAG- 8186/55 
23) Zl. 55/50 

24) öAG - 1046/56 

25) öAG - 6795/55 

AnkaJUf deir L1ege nsch.aft E.-Z. 540, KG. S:teyr (Stohl-Villa) 
Ankauf deir LiBgernschaft E.-Z. 1283 und E.-Z. 1306, KG. Steyr, von 
Hiei!rur.ich Pöts1ch (Scihlüsselhofgru;se') 
Amka,ud' der L1egenS1chiaitt Steyr, Siffi'II1ingie r Straße 67 
ÄndleT'U111g dies Ivmfver 1trages wegen Ankauf d er Liegeruschaft E.-Z. 18 
d'e[' KG. Hliinte:rberrg (Parrk und Kinogrund) 
V erkanl'f dte:r srtä!d'tischen Grundpa,rze~1e 179/23 d!e1r KG. Jägerbeirg und 
1222/21 und 1222/ 22 d er KG. Steyr an diie Gem einnütz.ige Wohnungs
geselliS1chafl1: der Stadt St!eyr Ges,. m. b. H. 
V 0I'karuf dJer ,SJtäcLti1schien Grundparzellen 179/30 und 179/31 d ierr Kafa
s1lratlig1emei1ntde ·Jägerbewg an diie Gemeiru:l.ützig,e Wohn1un~g-es1eHsc,haft 
deir Stadt Steyr Ges. m. b. H. 

Berichterstatter Stadtrat Franz E 11 g e: 

26) 

27) 
28) 

öAG- S11:.Wi-Hof 
1002/ 56, 

1003/56, 
877/56, 

2053/56, 
1277/56, 

696/56, 
1401/55, 
2052/56, 
1787/56, 
3156/56 
öAG- 697/56 
ö AG - 2022/56 
St.Wi-Hof 

Ans,chaffungeu für den Stä,ltischen Wirtschaitsbof: 
Aillkamil' von Motorenöl, 
Dilese lkm1$1:off, Portliand~ement, 
Gmruiitlr1am.dsteünen, Bloohholz für Schnii1Jtlma1lelflia,lge winmrng, 
Pfllast0r1mailieri,al, Deirb:Sltla!ngen, 
KiailJl:asphaJl, fügolgirbllem und Schach1rleckeln, 
MaiuerrZlilegeln 
Err10hJtruing ,eii1111eir AbS!tellhütte für den Bagger 
ZUJbaiu ffiJiles F eiiii1s,pliltt!si1os miil: Schwi:ngs:ieb err für dliie, Sctho,tt:eir

. gewilrmung 
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Berichterstatter Stadtrat Vinzenz R i b n i t z k y : 

29) öAG- 449/54 Abbruabia1rbei1ten ilI1 de r Ffürberg,aisse 
30) Gern XIII - 9339/55 Zaihilruingserleiloh1Jerungen für d:ile Fa. Haupt & Soihn wegen e iner 

Kia1naillalll!Siohlußgeb ühr 
31) GHJ 2-4295/53 AbSICbI'leitbung ei1n er Fo11derung gegenüber d1em CIC für 

Beh eiJ:zrungisma1teriJal 

Berichterstatter Stadtrat Alois H u e m er : 

32) Präs- 20/56 ü b emahime dies Wass1erwerkes Steyr ilil dli.ie Veirwai~tu[lg 
dler 1sitäditi:schen Untwnehmung,en 

33) öAG-6106/55 Abgabe ei1uer Verpfl:ichtu:nigise1rklärunig im Raihmen dies Wass e!I'b0.u-
W,a1sserwerk progmmmes 1955/56 

34) öAG-St.U. - 73/56 Ankauf ,eines S'tley,r-Tmmbus 
35) öAG- St.U. - 8741/55 \T.wäirußerung -des s,tädtiJschen ReiseomnilbUJs1ses Eenn~eiicihen O 35.527 
36) · öAG- St.U. -8821/55 Ve1räußerun:g d es rstädillilsichen Liln~eniomni:busses Kenmz1eiiche n O 35.463 

Berichterstattm· Stadtrat Michael Sieberer : 

37) 

38) 
39) 

40) 
41) 

öAG-1089/54 
öAG- 51/54 
öAG - 1089/54 
öAG-9089/55 

öAG-8258/55 
öAG-4798/55 

GmundluaUJschabkommen zwi1sch en Siteyr-Daimler-PUJch AG und 
Stadtgem elirnde Steyr 
Gen1ehimi1gung der Vermessungskos,ten ru obilgem GrimdtaUJSch 
Ablöse der Liiegenschafrl!en E.-Z. 201 unid E.-Z. 202, KG. Steyr, von dren 
Ebrel,eu:ten Katrl und Hrldleg,arrd Treiber 
Arurnrn ei:nes Girundtsitreiilfens beim HaUJsie Siiemingeir Straße 107 
Gi11UJn:dverkauf a1I1 di,e Ennskraftwierke und finanzj:elle Regelung dte,s 
AU1sba1UJes dier Ing.-Kaplan-Gal:'lse 

Berichterstatter Stadtrat Prof. Anton Neumann : 

42) Schu VIII - 6576/55 

43) Schu -1623/56 

44) Sc,h!U - 5713/55 
45) Seih!U I - 9308/55 
46) Schu V - 9598/55 

Gen e'h!migung einer Unterri1chts- und Schulordnung 
für diie Mus1i,kischule Steyr 
Gen ehimigUJng von Miltteln zum Kiampf gegen Sohmutz- und 
Schundfü tematur 
Ainkauif von Nähmaschmen für die ,städltilschen SchU1le111 
W ~ütere Aillsichiaffuinrg von Rundfurulq;~eTäten für d~e s:tlädt. SchUJlen 
Ankauf eines Adl er-Sch["eibteisil!ers für d ile Stärditils,che Handlelsschulie 

ßerich terstatter Stadtrat Marius H a s l a u er : 

47) Zl.6167/50 

48) Bau 2 - 4106/55 

49) Bau 2 - 7932/55 

Hri1asS'U!IlJg e i1J1re1r Veriordnung über die Numeri1erung von Gebäuden 
im Stad11geibi1et Steyr 
Gene:him1~gung des F,Iärcthenwiidmungis- lllnd BebaJUJungspl1aues Nr. 2 für 
dtais Tei:lg,ebiiet von Domaich , KG. Glieilnk 
AuS1nahm:eigenehmiigu1ng zull' Schiafflllilg von Baiupairzehl1en auf den 
Grundlsfücken 969/33 biis 969/36, KG. Jägieirberg 

Berichterstatter Stadtrat August 1\11 o s er : 

50) Bau 5 - 1858/54 Genehmigung von we1itell'en M,i1tteln für d~e Aulis,tockung d<eT 
PUIIl21e•nscih ul,e 

51) Bau 5 - 5840/53 Gen ehmi:gung d er &rukostenübwSldhirffiltrung für drile Aufstockung 
deis Rrarfua:UJses 

52) Bau 5 - 5206/53 Erhöhrung dler Baukos,ten für dlas Beh erlfsh e1m Steinf1e,ldlsrtriaße 

Berichterstatter Gemeindernt Alh'ecl Baum an n : 

53) Zl. 4075/52 

54) Wa- 5052/54 

55) Wa - 5052/54 

übel1Illahime der privarl!en Wa:sserveir1sor:giungsa1I1l1age des Joihiarnn Bem
eck,e!r druroh dais W aisiserwerk 
Genehimigunrg von Löschrungisvorkehtrunrgien hilnrs:ichtlich des Verr2li:chtes 
auf d:ais W.aisserbenuraungisr:echt an d er „HammarmüMe", Riaiming;steg 
Genehim:ilgun:g efaies übereiinkommens hiilnsiiichihl'iioh des Vetrzilohtes .auf 
dais Wa1sserbenutzungisirecht an dter „Haimmermü:hl'e" iJn Ramiingisteg 

Gerichterstatter Gemeinderat Alois Besen d o r f er : 

56) GHJ 2 - 2192/55 
57) Bau 3 - 1378/56 
58) Bau 3-2299/54 

N eUJanscha!ffung für diile Aktion „J UJgend am Wrerk" 
Aufs1!ellung eiines Be1longelärn:lei11s :iln der F.abriikstraße 
AJ<liapti!ernng der Diensrtlr'äume für dlile Genda,rmeiri!e i. Sohiloß Lambell'g 
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Berichterstatter Gemeinderat Ruclolf F ü r s t : 

59) Bau 3 - 776/55 
60) Zl. 3102/52 

61) öAG-7904/55 
öAG - 7067 /55 
öAG- 7628/55 

Ge11Jehm:iJgung des Strnßenba11es pairaUel zw: Hanuschs1Jraße 
Gelllehmigiung eiJD.es Zu:schUJS1ses ~ur Erriichrung eilruer 25-kV-Lei,tung 
auf den W asserhochbehä1ter beim Schlüsselmaiy,rgut 
AUJSuohen wm überl,aisis,rung e1nes Sifreifens des öffentlichen Grund
•stücikes 1496/1, KG. Steyir 

Berichterstatter Gemeinderat Franz Hofe r : 
62) En-1993/56 Kaibeil- und Arma,tureilleilnk.auf, 1. Teii:1 1956 
63) Zl. III/T/III Ankmrl' eiilnes Thermobloc-Heizge,rätes 
64) Bau 1 - 7496/54 .knsichafftoog von Heizrohren für das The:rmobloc-Heiizge['ät 
65) Verk R -1116/56 fasrtlaJilJdsffiZung de:r Verbots- und Strnßentaf.eln; Freigabe von Mitteln 

für das e11s1te Hailbjiahr 1956 

Berichterstatter Gemeinderat Margarete K a 1 s s: 
66) GHJ 1- 7821/55 Veräußtel'U!Illg von a,lten und Ankauf von ne111en Rechenmaooh~nen 
67) Per,s - 848/55 Anschaffun,g von Ledermäntellill für d~e ,silJädtischen Kiria,ftlfiaihrer 
68) GHJ 1-3261/56 Anlmuf eines V,e:rv.üe1lfälmigll'l1gsappa1rate,s für das Wahmmt 

Berichterstatter Gemeinclerat Johann K n o g 1 er : 
69) Ge,s - 4412/55 K·rieo iltfwhöhu ng be,i de,r V oransclllagspo,st 664-50 

70) Bau 3-9467/55 
71) Verk R -1569/56 

(Ausgaben für Strnße:rullafeln etc. ) 
Vie,rbreiille:rung der S1üe1rninger Sllraße be,im Haus1e Nr. 107 (Hruban) 
Ankauf von S11raßen'1!aJleJin 

Berichterstatter Gemeiuclerat Franz K ü p f er 1 i n g : 
72) Bau 6- 8919/55 _K;analba,u 1am Tabor pa•raillel zur Hain:rnschsitraße 
73) Bau 6- 429/55 Erhöhung dier Kaina1schäohte am Müll,ablagerurngsplatz auf den 

Flak-Gründen, Ernruser s ,traße 
74) Zl. 3042/39 Vorprojekt für clia.1s geneireUe Kainaili1si1e['ungisp,ro,jekt; Ergänzung 

Berichterstatter Gemeintlerat Erwin Mare ich: 
75) öAG - 8396/55 

W1a1S1s,eirwerk 
76) öAG- 361/56 

Waisserwerk 
77) öAG - 436/56 

W,aisserw e,rk 

W.aissc,!'le,~ ungsvcdcgung bei d n Wohnbauten a,uf dem Tabor 

Wasserlei·tungsvorlegung in der Schroffga,sise 

Wasse•rlc-i11Jungsverlegung in cle1r Höl~lhubeinsitTa:ße 

Berichterstatter Gemeinclerat Maria Ni g l: 
78) GHJ 1-1500/56 Sohre,i,bma1scili1I1enookauf 
79) GHJ 1- 918/55 Bl"enn1stoffankauf für den Resit dieir He1izpcl"i,od0 1955/56 
80) GHJ 1- 627/56 A,nka1uf von fünirichtungsgegen:ständen für dia,s Stadtbauamt Steyr 

Berichterstatter ü emeinderat Leo1rnld P e t er m a i r : 
81) Bau 5 -6582/54 Ve·rbll'lei11erung des Fi1s:ohihubwege,s und übeirwölbung dies Abwaisser

griabens der Steyr-Daimler-Puch AG 
Beischottle'l'ung des Chll'i1s1tkirnd lweges 
lleiI'steUung der Hufe1rsil!ra,ße iin deir Chlri1srtkindl,s,i1 dlu:ng 

82) Bau 3 - 2489/56 
83) Bau 3- 7057/55 

Berichterstatter Gemeinclerat Dipl.-Ing. Johann P ö II i s c b: 

84) En -9514/55 
85) En- 5491/55 

86) En- 9084/55 

Herstellung von Beleuchtungsanlagen: 
Mäirzien1keUersrtliiege 
S\c,hli.is1selhofga1sis:e (zwi1s:0hen Haus Nr. 1 und Eiinmündlung der 
Bl<üme1lhJU.be1ristraß·e) 
lfolle!flgas1S1e 

Berichterstatter Gemeinclerat Emil Sc h a c bin g er : 
87) Bau 3 - 887 /56 S1lraßenbau zwi1schen Rainer- und Arbe1.üter:s1iraße 
88) Bau 3 - 5944/55 Pfla1stemlllg die1r L.-Wemdl-Straße vom Kasino bis zur Pyll'achsitrn.ße 
89) Bau 3- 4662/55 Vei11blreiltierung dies Gehsteiges im cl!er PUJn0e'I'IS1lmße 

im Ab:schnitt Biischofis1wald 
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Berichterstatter Gemeinclerat Lntlwig W a b i t s c h : 

90) Ha -8425/55 Glockempende für die röm.-kart:h. StadrtJpfa1rrkiirche iin Steyr 
91) Bau 5 -3292/54 ITIJStandseitlzung der F,assade der E:icdomiID.,ika,neTki1rche in s ,teyr; 

Na,chtriag 
92) Bau 3 - 8575/55 EriLaissung der Ko,s:ten zur Gehiste1ighe,nstellung in der Pun~ers,tiraße 

für da,s ,röm.-kath. Pfa1111:1aimt Münilclliholz 

Berichterstatter G emeiuclerat Alois W a 11 y : 

93) öAG - 555/56 
W.asserweir k 

Wa1sserleiillltmgisverJegung iID. der Fä1rbe11gasse 

94) öAG-6106/55 
Wass0rwe1rk 

Vergiabe d!eiI' Projekt~eirungsarbeiten für den Wa,sis1erlei,tu[lgs
hochbehälter be,~m SchlüSIS lmay;rhof 

95) öAG - 15/56 
W asse,rw elf k Ankauf von Wasise•rme1Sse1rn 

Berichterstatter Gemeinclerat Johann Z ö c b l in g: 

96) Fm,s,t-155/56 Weilte•I1e Aufforstun:g ,des Brurmens,c:huti~geb1e,tes Miittelf'd.iJe,tach 
97) Zl. 6140/52 AmkaUJf von Tlllm- und Sportgeräten für den Schu1nieubau 

auf der Hohen EnnsilieiiJl:e 
98) GHJ 1- 8327 / 55 Ankauf von Tu,rngeräten für di,e städtiisohen Schulen. 

Bgm. Ing. Steinbrecher: 

Werte Damen un d Herren cl!e,s Gemeinderates! 

Tch begrüße Sie undt erkläre hiermit die Sitzung 
für eröffnet. 
Enlschuld igt sind die Kol legen Koller, Ribnitzky, 
Ha, lauer, Kal s, Baumann und Schm1dberger. Zu 
Frotolwllprüfern werden die Kollegen Fürst und 
PeLermayr erna11nt. 

Ich bitte zum ersten Punkt der Tagesordnung 
Herrn Kollegen Nowak zum Wort. 

Berichter s tatter: 
Gl'nH•ind1•1·at .Jnlin:,; No w a k in Ve1·tt·etung 

,·o n Biit·ge1·mciste1·-Stellvc1·h·Nc1· Gottfried Kollc,·: 

1) ZI. 3106/ 52 Ft·eigabe von 1'1itteln ffü.· die Rest. 
abwicldung des Zu. und Umbaues 
am Al ten;h c im. 

Werter Gemeinderat! 
Ich habe Ihnen folgencle Anträge zur Genehrni

g L.ng vorzutragen: Restabwicklung am Zu- und Um
bau des Alte r heilmes am Tabor, Freigabe von Mit
teln. Antrag des Finanz- und Reohtsausschusse ·: 

.. Der Gemeinderat wolle be chließen: 
Für die Restabwicklung cl Zu- u,nd Umbaues 

cles Altersheimes am Tabor wird der Betrag von 
S 4,500.000.-

bei V. P. 4541-95 a . o. H. freigegeben." 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Wenn keine Wortrneld'ung erfoLgt, nehme ich an, 

rl:a.ß rlPr hohP Ci-P.mPinrl~n1t c->invP•rs t.:rnrlPn ist. 
Berichters tatter Gemelindierat Julius Nowak: 

2) l◄'-7757/55 Dm·chfülu-ung des 2. Teiles der 
Kohlenhil[saktion 1955/56. 

Antrag des Stadtrates. 
• 1 ): ,· Uemeinderat wolle beschließen: 
Zur DU1rchführung des 2. Teiles der Kohlenhilfs

aktion im Winter 1955/56 für hi!Jfsbed:ürftige Fami
lien und Einzelpersonen wh·d für den Ankauf von 
280 t DDR-Braunkohlenbriketts der Betrag von 

S 160.000.
bei V. P. 449-51 o. H. freigegeben." 

loh bitte um Annahme. 
3) F-6667 /55 Genehmigung e in er Hauso1·dnung 

für das Zenti·alaJtc rsh eim Steyr. 
Die Hausordnung wurde den. Herren Gemeinde

räten zugesandt. Ich glaube, sie ka,nn als gelesen 
betrachtet werden. Antra,g des Fürsorgeausschusses. 

,,Der Gemeindlerat wolle besich.ließen: 

0 

Gemäß § 38 des Gemeindestatutes für die Stadt 
Sleyr wird beiliegende Hausordnung für das Zen
tralaltersheim der Stadt Steyr generhrrugt. Diese 
Hausordnung ist vor ihrer Kundmachung gemäß 
§ 6 des Bescheides des Amtes der o.-ö. Landesregie
rung vom 4. 10. 1953, San-RL-399/5-5l3, diesem zur 
Genelunigung vorzule1gen." 
F-GGG7 /55 

HAUSORDNUNG 
für das 'Zentralaltersheim dei· Stadt Steyr. 

l. Unterstellung unter d'iese Hausordnung 
Dieser HausordnUJJg siindl alle in die geschlossene 

Für. orge des Bezirksfürsorgeverband'es Steyr-Stadt 
- wenn auch nur vorübergehend - aufgenomme
nen Personen unterstellt; sie sind im folgenden als 
Pfleglinge bezeichnet. 

2. R chte und Pfli,chten der Pfleglinge 
Die Pflegltnge haben nach Maßgabe dieser Haus

ordnung gleiche Rechte undi Pflichten. Jeder Pfleg
ling hat insbesondeJ·e das Recht auf anständige Be
handlung sowie sachgemäße Obsorge und Pflege. 
3. Aufnahme der Pfleglinge in das Zentr~laltersheim 

Die Aufnahme eines Pfleglin,gs in das Zentral
altersheim erfolgt auf Grund eines Bescheides des 
Bezirksfürsorgeverband.es Steyr. Stadt. Die Unter . 
hringung innerhalb des Zentralaltersheimes bzw. 
die Verfügung einer allenfalls später notwendliigen 
Verlegung obliegt der Verwaltung. 

Eigene Einrichtungsgegenstände dürfen nur mit 
schriftlicher Genehmig:ung der Heimverwaltung in 
die Anstalt mitgenommen werden. Gegenstände, 
rlif> f>ine Gefaihr für die Ges undheit oclier die äußere 
Sauberkeit des Zentralaltens1he'i1mes darstelLen, dür
fen nicht in das Heim etngebra.cht werden. 

4. Haftun,g d!er Stadtgemeinde Steyr 
Die Stadltgemeinde Steyr haftet nur für jene 

Wertgegenstände und Geldbeträge, •die der Pfleg
Hng gegen Bescheini,gung der Verwaltung zur be
sonderen Verwahrung übergibt. 

5. Das Heimeigentum 
Alle dem Pflegling vom Heim beigestellten Ge

genstände, wie Möbel, Kleider, Wäsche, Schuhe 
usw. bletben E~gentum der Stacl!tgemefüde Steyr. 

Sie s ind schonend zu behandeln, rein zu halten 
und dürfen weder verliehen, verkauft, vertauscht 
noch vers•chenkt werden. 

Schadhaft oder unbrauchbar ,gewordene Ge
brauchsgegenstände s,ind' den zuständigen P flege. 
personen zwecks alli'älliiger Ausbesserung oder all
fä lligen Umtausches zu ü'bergeben. 



Der Pflegling haftet für grobfahrlässilg,e oder mut
willige Bes chädigung ocJier Verlust von Heimeigen
tum. 

6. Persönliches E.ilgentum 
Auch das persönliche Eigentum d:er Pfleglinge ist 

stets im sauberen Zustand zu halten. Die in den 
Einweisungsbescheiiden allfällig auferlegten Be
schränkungen des Ei)ge1ntums s:i:nd zu beachten. 

7. Das Verha}ten der Pfleglinge 
Die Pfleglinge haben einen anstäncfü.;gen Lebens

wandel zu führen und alles zu, vermeiden, wodiurch 
der gute Ruf, di:e Ruhe UJnd dlie Ordinung des Zen
tralalte~sheimes wile auch das eilnträchtige Zusam
menleben der Insassen gestört werdien könnte. 

Durch ,gegenseitige Unterstützung und: Rücksicht
nahme aufeinander und durch •genaue Einhaltung 
dieser Hausordnun,g son jeder Pflegling dazu bei
tragen , daß dlas He:inn für seine Insassen eine Heim
stätte im wahrsten Sinne dies Wo,rtes werd'e. Dazu 
gehört auch, daß jeder Pflegling auf die größte 
Reinlichkeit seiner Person und des Heimes bedacht 
ist. 

Jeder Lärm, insbesondere lautes Singen, Pfeifen, 
Streiten, Zuschla,gen der Türen und dergleichen , ist 
zu w1terlassen. 

Betteln und zu Trunkenheit führender Alkoho1-
genuJ3 innerhalb und außerhalb des Heimes sind 
untersagt. 

Dile allenfalls vcon der Verwaltung für bestimmte 
Räume festgelegten Rauchverbote sind auf jeden 
Fall etnzuhaltoo. 

8. Beschäftigung innerhalb und außerhalb des 
Zentralaltemheimes 

Die Pfleglinge sollen dem Pflegeper sonal und 
den übdigen Heimbewohnern nötlge Hi'1feleistw1gen 
nicht versagen. Jene Pflegling.e, cl!ie auf Grund der 
Fürsorgepflichtverordnuillg aUJfgenommen wurden, 
können zu leichten Arbeiten im Haus und Garten 
herangezogen werden. Ueber ilhre Ve:rwenckmgsfä
higkeit entschei!det dler Vertrauensarzt. 

Pfleglinge, die außerhalb des Heimes Arbeiten 
annehmen, haben dies der Heimverwaltung zu 
melden. 

9. Instandhaltung undi Ordlnung der Zimmer 
Die tägliche Reinigamg und Lüftung der den 

Pfleglingen zur Verfügung stehenden Räume und 
Einriohtungsgegenstände sowie die Einhaltung der 
Ordnung in den Kästen obliegt d'en Pfleglingen, o
weit sie dazu in der Lage sind'. Die Beaufsichti
gung hierüber wird vom Pflegeper,sona:l und der 
Verwaltung besmgt. Di.e Zimmer müssen auch im 
·winter genüigend ,gielüft,et werd!en. Größtmögliche 
Ordnung und Sauberkeit iist Pflicht jedes Pfleg
li'ngs. Kleider odier sonstige Gegenstände dürfen 
nicht frei h erumliegen. Das Verr'ichten der Not
durft in den Zimmern ist nur bettlä.grilgen Kranken 
gestattet. 

Speisen dürfen in den Ziimmern ni:cht aufbewahrt, 
gewärmt ode,r zubereitet werdlen; hiezu sind aus
schließl1ch die Teeküchen bes tin1mt. deren Benüt
zung von dien für d!as Stockwerk z,ust'ändigen Auf
sichtspersonen eingeteilt wird. 

10. übe,r die R einlichkeit 
Die tägliche körperli/che Reinigung ist in den Zim

mern vorzunehJmen. Wenn nicht eine gegenteilige 
ärztn:che Anordnung bes teht, hat jeder Pflegling 
wöchentlich ein Reinigungsbad zu nehmen, dabei 
ist. die bestehendle Badeordlnunig genauestens ein
zuhalten. 

Die Reiniigun:g von Kle1d:ern und Schuhen darf 
nur an den htefür bestimmten Orten (Putzbalko
nen und PutzräUJmen) vovgenom1nen werden. Die 
Reinigung der Wäsche geschieht in dler Zentralwä
scheref des Heimes; die Abigabec und Empfangszei
ten werden von der Verwaltum,g festgelergt. Den 
Pfleglingen ilst dlas Wäschewaschen ih allen Räu
men untersagt. 

Das freie AUJSspucken, jede Verunreinigung von 
Stiegen, Gängen, Aufenthaltsräumen und Garten
anla:gen ist verboten. Wassedeitun,gen und Aborte 
sind sauber zu halten 111nd cl!ürfen m'.it Unrat, Ta
bak-, Speise- oder Brotresten oder ähnlichem ni<::ht 
verunreinigt werden. 
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Den PflegJ:ilngen ist das Halten von Tieren im 
Zentralaltershe1m untersagt. 

11. Der Aufenthalt tagsüJber 
Den Pfleglingen stehen für den Aufenthalt wäh

rend des Tages die ihnen zugewiesenen Zimmer, 
die einze1nen Tagräume, cllie Terrassen und der 
Garten zur Verfügunig. Bei ~enützung des. Gartens 
ist besondere Rücksicht auf die dort befindlkhen 
Anlagen zu nehmen; Blumen, Zwe.ige oder Obst 
dürfen nicht abgerissen werdien. 

Der Zutritt zu den Küchen- und Wirtschaftsräu
men, der Jugendherberge, der Mutte,rberatungsstel
le und dem KiJnderübergangsheim ist den Pfleglin
gen nkht gestattJet. 

Während der Mittagsruhe, cllie von 12.30 bis 14.30 
llhr dauert, ·tst jeder Pflegling verpflichtet, größt
mögliahe Ruhe zu halten. 

12. Benütz,un:g von Rundfunkg,e,räten 
Die Benüt:min,g von elfgenen Rundfunkgeräten auf 

den Zimmern ist nur mit Zustimmung der Heim
verwaltung und der Mitbewohner gestattet. 

Die Geräte sind auf Zi:mmerlautstärke einzustel
len. Das Anbringen von Antennen ist untersagt. 

13. Bettruhe und Na,chtbeieuchtung 
Die Nachtruhe beginnt tm Sommer, und zwar 

vom 1. April :bi1s 30. September um 22 Uhr und en
det um 6 Uhr; in den Wintermonaten - das ist 
v.om 1. Oktober bisi 31. März - beginnt sie um 
21 Uhr und endet um 7 Uhr. 

Bei Widersipruch der Mitbewohner darf in den 
Schlafräumen eilne halbe StunclJe nach Begini1 der 
Nachtn1he mit Ausnahme der z,ur Verfügung ste
henden Nachtlämpchen kein Ldic:ht brennen. 

Außer über ärztliche Anoirdnung ist ein längeres 
Verbleiben ilm Bett als zu den vorerwähnten Stun
den nicht zul;ässig. Lediglilch in dei- Mittagszeit ist 
den Pfleglingen nach Ablegen der Oberkleider und 
der Schuhe d1e Benü.tzung der Betten gestattet. 

Nach jedem Verlassen des Bette•s ist es vom 
Pfleglin,g in OrdnU11Jg zu bri,ngen. Für jene Pfleg
ling,e, d1e h1ezu außersta,nde s'ind', beso,rigen d[es die 
Mitpfle,glin:ge bew. d'as Bediernungspersonal. 

Klei.dungs- uncl Wäschestücke oder andere Ge
genstände dürfen in dien Zimmern nach beendeter 
Mittags- oder Nachtruhe weder herumliegen noch 
im Bett oder unter dem Bett verwahrt werden. 

Den Pflegli.ngen i t es untersagt, fremde Schlaf
oder Krankenzimmer außerhalb der Besuchszeit zu 
betr,eten. 

14. Mahlzeiten 
Das Frühstück wird zwischen 7.30 und 8 Uhr, das 

M'ittagessen zwischen 11.45 uncl 12.30 Uhr und das 
Abendessen zwischen 18 und 18J30 Uhr in clen hie
für bestimmten Räulmen veralbfblgt. Der Beginn 
der Mahlzefuen wird d:urch ein Glockenzeichen be
kanntgegeben. Pfliegling,e, die zu den angegebenen 
E ssenszeiten ohne triftigen Grund nicht anwesenct 
sind, erhalten das Essen nur dann nachgereicht, 
w enn dies ohne besondere Kosten möglich ist. 

Speisereste dürfen in den Kä.sten usw. nicht an
gesamme'lt werden. Der Verkauf von erübrigten 
Spefäen ist unstatthaft. 

Nur kranke Pflegiinige, d1ie vom Vertrauensarzt 
eine spezielle Edaubnis erhalten, dürfen die Haupt
mah.lzeiten auf ilhren :li,mmern einnehmen. Das Ab
waschen von Eßgeschirr ist 'in den Zimmern ver
boten . 

15. Urlatvb und Ausgang 
Beabsicht1gt ein Pfleigling, über djJe Zeit der 

Haustorsperre vom Zentralaltersheim wegzubleiben, 
so hat er dies der Heimverwaltung zru me•lden. 

Jeder Pflegling kann vom Zen:tralalters:hedm wäh
rend eines Jahres insgesamt 4 Wochen abwesend 
sein, ohne ctiaß sein Un:terkunfts1·echt erlischt. Für 
diese Zeit sind keine Kos ten zu bezahlen. 

Bei e iner über 4 Wochen hinaU1sgehenden Abwe
senheit wird ein Regiekostenbeitrag v,errechnet, 
der jeweils vco,m Gemeinderat fesugesetzt wird. 

Ein Ersatz der Verpfl'egs- oder Re,g,ielmst·en findet 
jedoch I11Ur ·Statt, wenn ilm Einzelfall der Zeitraum 
der Abwesenheit vom Zentralaltersheim mindestens 
3 Tage umfaßt. 



16. Torsperre 
Das Haustor bleibt im Sommer (April bis Sep

tember) von 22 bis 6 Uhr, im Winter (Oktober bis 
März) von 21 bis 7 Uhr gesperrt. 

17. Besuche 
rne Pfleglinge können tägl'iich von 9 bls 11 Uhr 

und von 14.30 his 17 Uhr Besuche empfangen. 
Grunds'ätzlioh sind a,lle Besuche zugelassen wenn 
nicht besondere oder sanitäre Gründe d.agegen 
stehen. 

~esuch:er, welche dlie Ruhe U11d Ordnung im 
Heim storen, oder den Anwetisungen des Personals 
dicht nachkommen, können aus der Anstalt verwie
sen und zu we'iteren Besuchen ni'cht zugelassen 
werd'en. 

Beherbung von heimfrem,den Personen im Heim 
ist untersagt. 

18. Aufsicht 
Den Organen der öffentlichen Fürsorge, also den 

Bediensteten des Fürsorgeamtes, der Heimverwal
tung, dem Vertrauensarzt, dien Pflegeschwes tern 
wie auch dem ülbr'igen Heimpersonal, haben die 
Pfleglinge mit Anstand zu begegnen und deren An
ordnungen zu !befolgen. 

19. Religionsa:us üb!U111g 
Die Religio-n:sausübung und die Inanspruchnahme 

der Seelsorge s'ind dem Pflegling überlassen . Zur 
Herbeirufung eines Seelsorgers kann sowohl das 
Pflegeper-sonal als auch dlie Heinmverwaltung un
mittelba r in Anspruch genommen we,rden. 

20. Ärztliche BetreuU11g 
Die Pflegling,e haben d~,s Recht de•r freien Ärzte

wahl Zur Herbeirufu111g e'ilnes Arztes kann die 
Heimverwaltung in Anspruch genommen werden. 

Pfl.eglinige, bei denen die Ärztekosten vom Be
zirksfürsorgeverband getragen werden, haben s ich 
dessen Vertragisärzten zu bedienen. 

21. B nützung d s Aufzuges U11d der technisch en 
E inriloh tun.gen 

Die Ben ützu1ng des Aufzuges is t nur bei Bedarf 
unter genau r Beachtung der hiefür bestehenden 
Benützungsvorschriften gestattet. Manipulationen 
an Heizungs-, W asserleitungs- ur1ct Beleuchtungs
einrichtungen s'ind verboten. Die W asserleitungen 
sind nach jedtem Gebrauch Wieder gut zu schlie
ß en und unnötige,r W asserverbrauch zu vermeiden. 
Sparsamkeit is t au ch befün Lichtverbrauch geboten. 

22. Beschwe·rden 
Beschwerden srnd vore·rst bei den verantwort

lichen Pfleige- und Aufsichtspersonen, nötigenfalls 
beim Vertrauensarzt, bei deir Verwaltung dies Zen
tralaltersheimes utn:di bei der Mag.-AbteHung V (F'ür
sorgeamt), letz,ten End'es beim g:emeinderätlic:hen 
Fürso·rgereferenten, vorz:ubrilngen. Die Pfleglinge 
können sich -dalbei von eine·r Vertrauensperson ver
treten las sen . 

23. Orcl!nurr11gsunaßnahmen 
Übertretungen dieser Hausordnung ziehen nach 

Ermessen d er zuständi.gen SteHen - unbeschadet 
einer allfälligen Verfö.1gung dJUrch d'ie zuständigen 
Behörden - Verwarnung, And'rohung der Auswei
sung und Ausweisung aus dem Zemtralaltersheim 
nach sich. 

24. Ausnahmen von der Hausnrdnung 
Die Heimv,erwaltung ist berechtigt, in besonde

ren Fällen AUJSnahmen von dieser Hausordnung 
zuzulassen, sofern dadlurch n.i·cht der o-rdentltche 
Betrieb des Zentralaltersheimes gefährdet Wird. 

25. Die Kenrutnisnahme der vorstehenden Haus
ordnung istt, von jedem Pflegling bei seinem Ein
tritt in das Heilm durch seine Unterschrift zu be
stäUg,en. 

4) GH.J 1-2019/1956 Neuanschaffung von B ett-
und sonstiger Wäsche fiir das 
Zenkalalte1·sheim am Tabo 1·. 
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Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf von 

450 m Bettuch, 
150 m Handtuch, weiß, 
50 m Handtuich, färbig, 

100 m Geschirrtuch 
zur Verwendung im Altersheilm am Tabor wird der 
Betrag von 

S 10.200.-
bei V. P . 4541-90 o. H . freigegeben." 
5) ZI. 6339/50 Nachbestellung von Säuglings-

wäschepaketen . 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf von 300 S'äug'lingswäischepaketen, 

und zwar je zur Hälfte für Buben unct Mädchen 
bei der Firma „Olympia" A. POSCH in Wels laut 
Offert vom 30. 3. 1955 zum Einzelpreis von S 200.
einschließlich für di,verse Nebenkosten, wird der 
Betrag von 

S 60.300.-
bei V. P. 449-52 o. H. b. A. freig1egeben." 
6) F J-6278/ 54 Anschaffungen für H orte· und 

l ( inde1·gärten. 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
E s werden aus der V. P. 483-95 zur Anschaffung 

von E inri'chtungs.g.egen:ständen für den Kinderhort 
Puschmannstraße und den Kindergarten Wehrgra
ben der Betrag von 

S 5.150.-
freigegeben." 
7) GH J 2-5582/ 55 Lamberiegang im K inde1·garten 

Plcnkelbe1·g 
Antrag des Stadtrates: 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Anfertigung einer Lamberie-Wancl!verklei

dung rm städtisch en Kinder.garten Plenkelber1g, mit 
einem Kostenautfwand von 

S 11.000.-
wird der Betrag. von S 8.000.-
bei V. P. 483/91 o. H ./1956 freigegeben u. 
bei derselben V. P. eine überpl.anmäßdg,e 
Ausgabe von S 3.000.-
bewfüligt. 

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe ist 
durch Einsparung beim Buncllespräz.ipuum zu neh-
1nen." 

Ich bitte um Annahme der Anträge. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Die Anträ,ge sind einstimmig angenommen, da 

keine Einwendungen erfolgt sind. Ich bitte Herrn 
Kollegen Paulmayr. 

Berichterstatter: 
ß ii1·gen11 eiste1·-Stellv . F ran z Pa u I m a y r : 

8) 6140/ 52 Freigabe von weiteren Mitteln für den 
Schulneubau auf der Hohen E unsleite. 

. Stehr verehrter Gemeinde1·at! 
Für den Schulne1Ubau autf d1er Hohen Ennsleite 

wurden bis Enclle 1955 S 11,000.000.- aufgewendet 
und für das Budget des Jahres 1956 ist iim außer
ordentlichen Hausllm:lt der Betra.g von S 1,700.000.-
eingestellt. Zwecks Restabw~cklung wolle dieser Be
trag nunmehr fre'igegeben werdlen. Antrag des 
Stadtrates. 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Restabwickllll1g des Schulneubaues auf 

der Ho:hen Ennsleite wird der im Voranschlag der 
Gemeinde Steyr für cfus Jaihr 1956 bei V. P. 21-97 
a. o. H. prälimin:ierte Betrag von 

S 1, 700.000.-
frei:gegeben." 
9) \ Vi-239/54 Bepflan zung des E nnslei teuhanges. 

Ein Antrag, clien der F'inanz- und Rechts.a1Usschuß 
an den Gemeinderat gestellt hat, lautet fo1giender
maß·en: 

„Die Bepflanzung des Ennsleitenhanges ist der 
Arbeitsgemeü1iSIChaft Toni K oh 1 - Fra111z A ich in
g e r zum Pr1eise von 

S 249.000.-
nach Maßgabe des Leistungsverzeichnisses vom 
6. 3. 1956 zu übertragen. 



Hiefür wird aus V. P . 723-91 o. H. 
freigegeben 
und als üiberplarunäßige Ausgabe 
bewilligt 

S 100.000.

s 149.000.-

zusammen also S 249.000.-:• 
10) Bau3 -7979/ 55 Neubau der Mät·zenke]lerstiege. 

Wie Ihnen bekannt, is t der Neubau der Märzen
kellerstiege bereits im vollen Zug. Antrag d'es 
Stadtrates. 

.,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zur Deckung der Kos ten dier Baumeisterarbeiten, 

Steinmetzarbeiten, eilnschließlkh Lieferung der 
Granitstufen und Schlosse·rarbeiten für den Neubau 
der Märzenkellersitiege (Ennsleitenstiege) wird der 
Betrag von 

S 261.000.-
bei V. P. 664-93 o. H ./1956 freigegeben." 
11) Ban 4 . 5678/ 54 Umbau cler Vogelbt·ückc. 

Ich habe na0hträglich die Genehmigung für den 
Umbau der Vogelbrücke einzuho'1en. Antrag des 
Stadtrates. 

,.Der Gemeind'erat wolle beschließen: 
Im Nachhange zum Gemeinderatsbeschluß vom 

6. 12. 1955 wird fü r den Umbau der Vogelbrücke 
über den Seiten arm des Wehrgrabens der Betrag 
von 

S 30.000.
bei V. P . 668-90 freigegeben." 
.12) Fw - 1054/ 1956 Genehm igtmg des la ufenden 

Bet.-icbsauf wandes det· 
F 1·ei w illigen Stadtfeu erwehr. 

Zwei Angelegenheiten, die cJlie Feuerwehr betref
fen. Antrag des Stadtrates. 

,.Der Gemeinderat wolle beschli eßen: 
Zur Deckung des laufenden Betrieb saufwandes 

der Freiwilligen Stadtfeuerwehr wird bei V. P. 
716-55 o. H . dler Betrag von 

S 36.000.-
mit der Maßgabe freigegeben, d0ß die Anweisung 
der monatliohen Betriebskosten an die Freiwillige 
Stadtfeuerwehr jeweils nac h Vorlage der Verwen
dungs nachweii&e z.u erfolgen hat und, daß ct,er mo
natliche Betr'ieibsaufwand dien Betrag von S 3.000.
ohne triftige Begründ'ung nicht überschreiten d'arf." 
13) F w. 1053/1956 Instandhaltung der AJann-

anlagc für die F 1·eiwillige 
Stadtfcue n veh1·. 

Zur Instandhaltnmg •der Alarmanlage wäre zu sa
gen: An trag des Stadltrates. 

,.Der Gemeinclerat wo lle beschließen: 
Für d i1e Instand!halbung und eventuell e!I'forder

lichen Neuinsta11ation der Alarmanla,g:e der Frel
willigen Stadtfeuerwehr nach Maßgabe des Amts
berichtes der Liegenschaftsverwaltung vom 26. 1. 
1956 wird< der Betrag von 

S 12.000.-
bei V. P. 716-54 o. H. freigeg,elben ." 

Ich bi-tte um Annahme de r Anträge. 
Bgm. I ng. Steinbrecher: 
Es erfolgen keine E inwendungen, dlie Anträge 

sind angenommen. 
Bitte, Hen Ko,Uege Wippersberger. 

Berichter s tatter: 
Gemeinderat L eopold W i Jl p er s b e r ge r 

in Vei·tretnng v on Stadtrat H ans Schanovsky: 

WerteT Gemeinderat! 
14) H a -1710/1956 E rrichtung einer R ech tsaus. 

k unftsste llc beim Magistt·at 
Steyr. 

Antrag des Stadtrates. 
.,Der Gemeinderat wolle beschließen: 

1. Beim Magjstrate Steyr ist eine Rechtsaillskunft3-
stelle zur GewährUJilg von Rechtsauskünften bzw. 
zur Erteilung von Rechtsschutz an mittellose 
rechtsschutzsu chende E inwohner der Stadt z.u 
errichten. 

2. D ie Kosten hiefür sind für das Jah r 1956 als 
üiberp1anmäßi.ge Ausga!be bei V. P. 01-27 o. H . 
zu nehmen und für die künft igen, Jahre jeweils 
im ordentlichen Hail.lshalt ber,eitzusteHen. 
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3. Von der Magistratsdirektion ist ein r echtskundi
ger Beamter zur Wahrnehmung der Aigenden 
dieser RechtsberatunglSStelle namhaft zu machen, 
welchem cl:ie Aufgalbe obliegt, zunächst mit den 
betreffenden rechtsschutzs uchenden Parteien In
formationen aufzune'hmen m1d die Verbindung 
zwischen dem Magistrate und den allenfalls mit 
der Vertretung solcher Parteien vom Ma:gis trate 
betrauten R echtsanwälten herzu steUen. Dieser 
Beamte hat auch cren letzteren, gebenen falls in 
Frage des Verwaltungsrechtes, Auskunft zu 
erteilen 11Il1d ihnen event. Experten für d'iie ein
z,elnen Zweige der Verwaltung nam'haft zu ma
chen. 

4. über die Frage, in welchen Fällen Hilfsbedürf
ti.gen bzw. Mittellosen Rechtsschutz gewährt wer
den soll , en tscheidlet d'er Magistratsd'irek.tor. 

5. Das Statistische Referat hat dle statistisohe Er
fassung der Täligkeit der Rechtsauskunftsstelle 
in Zusamm en arbeit m it der Magistratsdirektion 
durchzuführen. 

6. Allfäfüg notwendig werd nde Ausführungsbe
sUmmungen dli.eses Beschlusses werden von1 
Bürgermeister erlassen." . 

15) Schu IV - 8002/ 55 Gewähl'trng e ines Zwischen. 
k1·eclites an den Bund zm· 
baulichen Erweiterung der 
B unclcsgc wcrbcschule Steyr. 

Antrag des Stadtrates. 
,.Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem Bund ist ein ·zlnsenfr,eier Zwischenkredit 

von 
S 2,000.000.-

( Schilling zwei Millionen) zum Zwecke cler bau
lichen Erweiterung d!e r Bundesgewerbeschule in 
Steyr a ls außerplanmäßige Ausg,abe m it dem Rück
zahlungszd:el 31. Jänner 1D58 zu erteilen . 

Die Deckung dieser a,ußerplanmäßig.en Au gabe 
is t durch E1ilnsparung bei den ordentlichen Dek
kungsmitteln zu n hmen." 
16) ZJ. 895/ 1950 Nov(')Ji c l'lmg der L ustba1·keits. 

abga bcor·dnung. 
Antrag des Stadtrate.: 
.. De r Gemeinderat wolle bes hlteßen: 
Die Lustbarkieitsabgabeo rd'nung der Stadt Steyr 

wird abgeändlert wie folgt: 
§ 8, Abs. 3, ha t zu lau t n: 

1. Der Magistrat (Stadtsteueramt) ha t bei Berech
nung der Abgabe gemäß den Aibsätzen 1 und 2 
auch andere öffentl'i'che Abgaben vom Preis bzw. 
von der VergüLung abzw,,etze n und den so ver
minderten Preis bQ:W. cl ie so vermlnd!erte Vergü
tung der Berechnung der Abgabe zuigruncle zu 
legen. 

2. Die bisherigen Absätze 3 u11d 4. erha lten die Be
zeichnung 4 und 5." 

17) Ha• 2040/1956 S ubvention an di e österr_ 
GescJlscha l't vom Roten l{re uz, 
ßezit·ksste lJc Steyr. 

Antrag clles Stadtrates. 
,.Der Gemeinderat wolle besch ließen: 
Der ö sterreichischen Ge ell chaft vom Roten 

Kreuz w ird eine Subvention von 
S 10.000.-

als außerplanmäßl:.ge Ausgabe bei V. P. 528-50 o. H. 
bewilligt. 

D ie Deckung ist dturch Einsparung beim Bund'es
präzipuum zu nehmen." 
18) Ha - 8902/55 Subven tionen an die „W irt. 

scha ftshilfe de1· Arbeiters tuden ten 
Ös terreichs". 

Antrag des Stadtrates. 
,.Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Der „Wirtschaftshilfe der Arlbeiberstudenten ö ster

reichs" in Wien wird eine Subvention von 
S 10.000.-

bei V. P . 329-50 o. H./1956 gewährt. Dieser Betrag 
wird hiermit fre~gegeben." 
19) Präs • 211/56 Gehaltsregelung für die städti. 

schen B edie nsteten . 
Mit Gemeind!eratSJbeschluß vom 8.7.1956, Zl. Pers.-

479/55, wurde die Gewäh rung von besonderen Per-



sonalzulagen beschlossen. Diese Regelung war ein 
Vorgriff auf die künftige Gestaltung der Bezüge 
der Magistratsbediensteten. Die Maßnalunen nach 
diesem Beschluß waren bis :z;um 31. 12. 1955 be
grenzt. Hiebei war i!Il Aussicht genommen, daß das 
neue Gehaltsgesetz bereits mit 1. II. 1956 in Kraft 
treten solle. Bis zum heutilgen Tag,e liegt jedoch 
der für dte Städtebundgemeinden verbindliche Text 
der neuen Gehaltsordnung nilcht vor. Es ist wohl 
inzwischen das Gehaltsgesetz, welches für die Bun
desbediensteten gilt, in Kraft getreten. Um d!ie Ge
meindebeföensteten nicht schlechter als d!i.e Bun
desbediensteten zu stellen, muß bri.s zum endgültigen 
Beschluß der neuen Gehaltsregelung eine Vor.sorge 
getroffen werden. 

E s wird folgender Antrag des Finanz- und Rechts
ausschusses an den Gemeinderat gestellt: 

Antrag 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 

1. Für den Monat Jänner 1956 11st die gleiche Rege
lung der Bezüge wie für den Monat Dezember 
1955 anzuwenden. 

2. Ab 1. Feber 1956 sind die Bezügie dler städtischen 
Bediensteten vorschußweise neu festzu setzen. 
Hiebei sind die Bestilmmungen des Gehaltsgeset
zes 1956 und die entsprechenden Bestimmungen 
hinsichtlich der Vertragsbediensteten, w;ie sie für 
Bundesbed!ienstete in Geltung sind, s inngemäß 
anzuwenden. 

3. Die Bezugsregelung für die P.ensi,onisten ist 
gleichartig wie bei den Beamten cL'urchzuführen, 
jedoch bereits mit 1. Jänner 1956. 

Die vorliegende Regelung endigt mit dem Tage 
der Beschlußfassung des Gemeinderates über dk 
neue Geha ltsordnung." 

Ich bitte um Annahme der Anträge. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Nachdem keine Wortmeldung erfolgt, sind die 

Anträge ein timmig an.genommen. Bitte, Herr Kol
lege Fellinger' 

B e richter s tatter: 
Stadtl'at Josef Fe 11 in g e 1·: 

Werter Gemeinderat! 
Eine Reihe von Grund- bzw. Liegenschaftsankäu

f n, die im Interesse der Gemeinde gelegen sind, 
liegen vor. 
20) öAG - 6567 /54 Ankauf clel' Liegenschaft 

E. Z. 540 l{. G. Steyr (Stohl
Villa) Leopold-Werncll-Stn1ße 6 

Antrag des Stadtrates. 
,.Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem Ankaufe der Liegenschaft E. Z. 540, Grund

buch Steyr, V,illa Konskr. Nr. 567 in Reichen chwall 
(Haus Steyr, Leopold-Werndl-Straße 6), bestehend 
aus den Parzellen 266/ 2 Baufläche, 334/2 Garten, 
340 Garten, 336/2 Garten, 339 Garten und 313/2 · 
Wtese m it einem Gesamtausmaß von 3.323 m~ von 
Frau Katharina Stohl, Ba.umeistersw.itwe, Steyr, 
Leopold-Werndl-Straße 6, zu nachstehenden Bedin
gungen wird zugestimmt: 
1. Der Kaufpreis besteht 

a) in der Übernahme einer Hypothe
k.arinrderung. d'er Sparkasse Steyr 
im Betrage von S 200.389.-

samt Zi:nsen seit 1. Juli 1955, 
b) in einer Barzahlung von S 10.000.-

bei Abschluß des Kaufvertrages, 
c) der Bezahlung eines Betrages von S 300.000.

in monatlichen, nach dem Klein
handelsindex wertgesicherten Ra-
ten von S 4.000.-, begiinnend. mit 
mit 1. 10. 1955. Im Falle des Ab-
lebens der Verkäuferin fällt der 
noch aushaftende Betrag der für 
die Armenversorgung zuständi-
gen Stelle der Stadtgemeinde 
Steyr (ehem. Armenfonds) zu; 

d) in der Leistung ein-er in der näm
lichen W eiise wertg,esicherten mo
natlichen Rente von S 4.500.- ab 
1. 8. 1961. Der Kapitalwert beträgt 
demnach S 270.000.-
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2 Die Stadtgemeinde Steyr räumt der Verkäuferin 
an d.em Kaufobjekt das F ru chtnießungsrecht 
gemäß §§ 509 ff ABGB ein, wobei dieses Recht 
seitens der Verkäuferin persönlich auszuüben ist. 
Eine Vornahme von Neuvermietungen oder Ver
pachtungen ist i:hr untersagt. Die Erhaltung des 
Kaufobjekts in gru.tem Zus tand sowli.e die Tra
gung der dafür anfallenden öffentlichen Abgaben 
obliegt der Verkäuferin. Die StadtJgemei:nde Steyr 
behält sich das Recht vor, den zur Liegenschaft 
gehöriig,en Grund. jederzeit für ihre Zwecke in 
Anspruch ZJU nehmen, in we1chem Falle ttch das 
Fruchtnießungsrecht ohne Entschädigung der 
Fruchtnießerin um den in Anspruch genomme
nen Teil verringert. 

3. Die Kosten der Errichtung und grundbücherli
chen Durchführung d'ieses Vertrages gehen zu 
Lasten der Stadtgemeinde Steyr. 
Die Festsetzurug der näheren Bedingungen des 

Kaufvertrages bleLbt dem Magistrate anläßlich sei
ner schriftlichen Ausfertign„mg vorbehalten." 

Ich bitte, diesem Antrage Ihre Zus timmung zu 
geben. 
21) öAG. 5645/ 55 Ankauf der Liegenschaft 

E. Z. 1283 und E. 'Z. 1306 K G. 
Steyr, von Heinrich Pötsch 
( Schliissclhofgasse) 

Der zweite ähnlich lautende Antrag bezog,en auf 
die Erwerbung der Liegenschaft des Heinrich 
Pötsch, Schlüsselhofgasse. 

Antrag dies Stadtrates: 
,,Der GemeLnderat wolle bes.eh.ließen: 
Der Ankauf der Liegenschaften E. Z. 1283 und 

130G der Kat. Gern Steyr, Steyr, Schlüsselhofgasse 
Nr. 51, im Ausmaße von 1842 m~ zum Kaufpreis 
von 

S 125.000.-
( Schilling einhurudertfünfundlz.wanzigtau,send) vom 
Ei,gentümer Heinr!i!ch Pötsoh zu den üblichen Be
dingungen wird gene·hmigt. 

Zu diesem Zwecke wird der entsprechende Betrag 
au· der V. P. 921-96 a. o. H. freigegeben. 

Die Stadtgemeinde Steyr verpflichtet siich außer
dem, Herrn Heinriiich Pötscll d[e am Tabor gele
gene Grundparzelle 1222/23 der Kat. Gern. Steyr 
im Ausmaß von 866 m~ zu einem Quadratmeter
preis von S 20.- zu verkaufen, wobei für den Fall 
der Nichtverbauung binnen 2 Jalhren ein Vorkaufs. 
und Wiederkau.fsrecht für die Stadtgemeinde Steyr 
ein:geräumt werden muß. Außerd1em ülbernimmt die 
Stadtgemeinde Steyr die Auflockerung des derzeit 
als Straße benützten Grundstreffen über die zum 
Abverkauf gelal'llgende Parzelle." 

Ich bitte, auch diesem Antrag Ihre Zustimmung 
zu geiben. 
22) öAG - 8186/55 Ankauf der Liegenschaft 

Steyr, Sierninge1· Straße 67 
Der dritte Ankauf ähnhche·r Art, und zwar zur 

Begradigung der Silerninger Straße notwendi:g, 
lautet: 

Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Der Ankauf dler Liegensohaft Sierninger Straße 

Nr. 67, E. Z. 989, Kat. Gern. Steyr, von Josef und 
Darbara Zeindlitnger, zum Zwecke der Verbreite
rung d'er Sierni.nger Straße wird ru n achstehenden 
Bedii:n,gun.gen genehmigt: 
1. S 80.000.- (Schilling achtziigtausendl) in bar für 

die ges1amte Liegenschaft, die lastenfrei überge
ben werden muß. Zu diesem Zwecke wird. cLiJe 
Frei;g.abe eines en:tJSlprechenden Betrages bei V. P. 
921-96 a. o. H. bewilligt. 
Von diesem Verkaufe bleiben 2 Holzhütten im 
Garten, dilie praktiisoh keinen Verkehrswert be
sitzen, ausgeschlossen. 

2. Beschaffung einer Wohnung für die Eigentümer 
in Münichhdlz; dlies,e muß entweder dreiräum.ig 
m1t Kochnische und Bad oder vierräumig mit 
Bad setn. 

3. Die Transportkosten der Übersiedlung nach Mü
nichholz gehen zu Lasten der Stadtgemeinde 
Steyr. 



4. Bis zur Zuweisung einer Wohnung in Müni.ch
holz er,h.a1oen die E~gentümer das Recht, in ihrer 
bisherigen Wohnu ng in dem zum Verkaufe ge
la rJJgenden Hause, Steyr, Sierniniger Straße 67, 
unentgeltlich wohnen zu können. 

5. Die Kos ten d:er Vertrags errichtung und de r bü
cherlichen Durchführung gehen z,u Lasten der 
Stadtgemeinde Steyr. 

6. Die Stadtgemeinde Steyr verpfLiiohtet sich , das 
Res tgrundstüick und' das da rauf stehende gemau
erte Gartenhau.s, sowe-it sie für di,e Straßenregu
lierung nilcht benöt~gt werden, vorläufig, bis die 
Stadtgemeinde ei.nen anderen Verwendungszweck 
für notwendlig erachtet, an d.ie Lieigenschafts
eigentü.mer zu einem günstigen Pachtschilling zu 
verpachten." 
I ch bitte, auch diesem Antrage Ihre Zustimmung 

zu erteilen. 
23) ZI. 55/ 50 Änderung· des l(aufvertrages wegen 

A nkauf det· L iegenschaft E. Z. 18 
<l e1· I{. G. Hintet·bet·g (Pa l'lc und 
l{inogrund). 

Nun ein GruJT1derwerb, und zwar ei.n schon lange 
von uns verbautes Gru.nds tÜJCk in Münichholz be
treffend das K ~no Münichholz und der dazugehö
rige Grund für den Vorplatz. Antrag des Stadtrates. 

,,Der Gemeindera t wolle beschließen: 
In Erg:änzung des Gemeinderatsbeschlus,ses vom 

4. 3. 1954, wornit der Ankauf des Grundstückes 916 
Baufläche (Ki-no Münichholz.) und eines Teiles des 
Grundstückes 413/5 W ald, insgesamt Grund in Aus
m aß von 8.157 m2 , von der Wohnungs-Aktiengesell
schaft Linz zu einem Preise von S 6.- je m2 ge
n ehmtgt ".rurde, wird nunmehr der vom Bundes
ministerium für Finanzen als d'er nach dem Ver
w altergesetz zus t änd igen Aufsich tsbeh örde cl er 
Verkäuferin verlangten Erhöhung des Kaufpreises 
auf S 17.- je m 2 zuges timmt." 

Hier wurde lediglrtch der Beschluß ülber die Erhö
hung des Kaufpreise. jetzt gefaßt. Ich bitte auch 
hie r um die Zus timmung des Gemeinderates. 

Zwei weitere Anträge, die ich auf Ansuchen de r 
Wohnungsgesellscha ft und d'er Gem einnützigen 
Wohnungsgenossenschaft beziehen zum Zwecke 
eines Wohnungsbau es. Der erste, e.i'n Verkauf der 
s täclt. Gmndparzellen an cl'ie s täd:tisch e ·wohnungs
gesellscihaft. 
2'1) öAG - 1046/ 56 Vcdrn u,C cltw stiidt. Gt·11ndp;:11 ·

:1.e ll e 179/23 der l{. G . .Jägcrbe•·g 
und 1222/ 21 und 1222/ 22 cl et· 
I{. G. Stryr an füe Ge mein
niitzigc Wohnungsgesellschaft 
cl cr Stadt Steyr Ge ·. m . b. H. 

Antrag des Stadtrates. 
,.Der Gem eindera t wo ll e beschlie ßen : 
Dem Verkaufe nachstehender städtischer Grund

par zellen zur Errichtung von Wohnbauten in der 
in 0. Z. 1 im Akte der Gesellschaft F / II, angefü.hr
ten Art an die Gem einnü tzige Wohnun,gsgeseU
schiaft der Stadt Steyr zu fo1genden Bedingungen 
wird zugestimmt. 
1. P arze!Je 179/ 23 Acker, K. G. Jäger

berg (Enrnsleite, Wohnblock zu drei 
Häusern) im Ausmaße von ~.845 111" 
zu einem Kaufpreis von S 9.50 je m2, 
d:as sind 

2. Parzelle 1222/ 21 Ack,er der K. G. 
Steyr (Tabor, Wohnblock zu drei 
Häusern) im Ausm aß von 2.638 m2 

zu einem Kaufpreis von S 20.- je 
Quadra tmeter, das sind 

3. Parzelle 1222/ 22 Acker der K. G. 
Steyr (Taibor, Wohnblock zu drei 
Häusern, Ledigernherilm) im Ausmaß 
von 5.467 m·1 zt einem Kaufpreis 
von S 20.- je m~, d'as s ind 

S 27.027.50 

S 52.760.-

S 109.3'!0.-

insgesamt S 189.127.50 
Die F estsetzu ng der sonstigen üblichen Bedin

gungen des K aufvertrages wird dem Ma,gist rate 
vorbehalten. 
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Die für die Er:sch1ießu1rng dieser Bauvorhaben 
notwendli:gen Verkehrsflächen, und zwar 
a) auf der Ennslcite die Parzelle 179/ 25 Acker der 

K. G. Jäigerberg im Ausmaße von 470 m• 
und 

b) am Tabot· die laut Lagep1an des Dipl.-Ing. Karl 
GsöUpointner vom 7. 6. 1955, G. Z. 765/55, aus
gewiesenen Teilftächen „d" itm Ausmaß von 
658 m 2 der Parzelle 1222/ 1 Acker, K. G. Steyr 
und „e" im Ausmaß von 948 m2 derselben Par
zelle 

werden als Beitrag der Stadugemeinde Steyr zu r 
Förderung der genannten Bauvorhaben kostenlos 
und lastenfrei ilI1. der vo·rg,esc:hriebenen Höhenlage 
dem öffentlichen Gute der K. G. Jägerberg bzw. 
der K. G. Steyr zur gegebenen Zeit z,ugeschrieben." 

Ich btitte um Annahme. 
25) öAG - 6795/55 Verkauf cl e1· s tädt. Grund

t}at·zc llcn 179/30 und 179/31 <let· 
]{. G. Jägct·berg an die Gemein
nützige \ VohnungsgeseUschaft 
clc t· Stadt Steyr Ges. m . b. H. 

EbenfaUs ein Erwerb von städt. Gru ndparzellen 
für die Gemeinnützige Wähn ungs,g.ese l.Lsch a ft der 
Stadt Steyr. Antrag dies Stadtrates. 

,,Der Gem eindera t wo lle beschließen: 
Dem Verkaufe der au einem Teilstück der Par

zelle 179/ 1 Acker d,er Kat. Gern. J ägerlberg, vorge
tragen in der E . Z. 637, Kat. Gern. J ägerberg, neu 
geb ildeten Grundparzellen 179/30 Acker im Ausmaß 
von 2.761 m~ und 179/31 Acker im Ausmaß von 
2.912 m ', bei:cl'e vorgetragen in der E . Z. 637, Kat. 
Gern . J ä:gerbeng., geLeg:en auf der Hohen Ennsleite, 
an clie Gemeinn. Wohn.ungsgesellschaft der Staut 
Steyr Ges. m. b. H. in Steyr, Rathau s, zum Zwecke 
der Erbauung von 2 Wohnb~ocks zu je ß H äusern, 
je Haus zu 14 Wohnurngen , zu einem Pre iise von 
S 9.50 je m•, d as ist also bei Pa rzelle 179/ 30 Ac l<.e r 
ein Betr ag vo n S 26.229.50 
179/ 31 Acker S 27.664.-

S 53.893.50 
sonst zu den übllkhen Bedingu ngen, der en F cst,set
zung dem Magistra te überlas en ble•ibt, wird zuge-
stimmt. _l 

Die für Verkehrsflächen bcnöbiigten , aJUS einem 
T eil de r Pa r21ell e 179/ 1 Acker der Kat. Gern. J äg,e r
be rg neugebilclle ten Ackerpa rzell n 179/28 im Aus
maße von 526 m" und 179/ 29 im Aus m aße von 
436 m~ werden von d'er Stadtgeme>ind e· Steyr a ls 
Beitrag zu den ,genannte,n Wohnbauten gewidrnct 
und sind zur gegtebenen Zeit kostenlos und lasten
frei i'n der vorgeschr ieb en en Höhenlage dem öffent
lichen Gute cl!er K at. Gern. Jä,gerber ,g zuzu chrei
ben ." 

Das sind die für Stra ßen b nötigten Flächen. Ich 
bitte diesem A.ntrag Ihre Zustimmung zu erteilen. 

Bgm . Ing. Steinbrecher : 
E s erfolgen keine Einwendungen , die Anträge 

sind a ngenommen . Ich !bitte Herrn Kollegen Enge. 
B e ri c ht e r s t a tt e r: 
Stacl tr·at F1·an z E n ge: 

A n scha ffun gen fiit• cl cn Stfült.. Wit' tsclrnfts ho l': 

26) ö AG-St. Wi-Hof • 1002/56 Ankauf v . Mo toren i>.1, 
696/ 56, 1003/ 56, l)ieselkmftstoff, P o1·t. 
1401/55, 877/56, landzem en t, Granit. 
2052/ 56, 205~/ 56, 1·anclsteincn , ntoch-
1787 / 56, 1277/56, holz für Sclni ttn, a1e-
3156/56 l'ialgewinnung, Pfla. 

ste1·matet·ial, D e1·b
stangen, Kaltaspha lt, 
Rigolgitteru und 
Schach tcl cck eln , 
Ma um·zi egcln. 

Werter Gemeinderat! 
Für das LageT des Städtlischen Wirtschaftshofes, 

das h eißt, für clias Lagerleiben, wur~n eine Reiihe 
von Gegenstän cl!en gekauft, die der n:achträglich.en 
Genehmigung des Gemeinderates beclJU.rften, unter 
ander em: Antrag des Finanz- u . Rechtsaiusschusses. 



,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Beschlüsse des Stadtrates, womit für den An

kauf von 
1. 1.400 kg Motorenöl S 9.500.-

(Zl. öAG-St. WiJ.Hof 1002/56, 
V. P. 601-551) 

2. 12.000 Liter Diese'lkraftstoff . S 28.200.-
( öAG--St. Wi-Hof696/56, V. P . 601-551) 

3. 150.000 kg Portlandzement S 69.200.-
( öAG-St. Wi-Hof 1003/56, V. P. 601-551) 

4. 1.000 lfm. Grianitrandsteinen S 97.000.-
( öAG-St. Wi-Hof 1401/55, V. P 601-58) 

5. 100 lfm. Fichten- u. Tannenblochholz 
und 12 lfm. Lärchen!bLochiho lz S 78.600.-
( öAG-St. Wi.-Hof 877/56, V. P. 601-551) 

ß. Pflastersteinmaterial S 150.000.-
(öAG-St. Wi-Hof 2052/56, V. P. 601-58) 

7. 28.94 m 3 Derbstangen S 11.200.-
( öAG-St. Wi-Hof 2053/56, V. P. 601-531) 

8. 270 t Kaltasphalt S 350.000.-
( öAG-St. Wi-Hof 1787/56, V. P . 601-59) 

9. 30 Stück Riigolgittern und 30 Stück 
Sehachtdeckeln S 35.000.-
( öAG-St. Wi-I-Io,f 1277 /56, V. P. 601-551) 

10. 10.000 Stück Mauerziegeln S 5.200.--
somit ein Betra,g von insgesamt 

S 833.900.-
freigeg.eben wurde, werden nachträglich geneh
migt." 

Ich bitte um die nachträgliche Genehmigung. 
27) öAG-St. Wi-Hof - 6!)7 /56 EtTicbtuno- einet· 

Abstellhütte füt· den 
Bagger und das Lade
gei·ät des Städtischen 
Wit·tschaftshofes. 

Darf ich auch den Nachtrag bringen. 
Am Gelände des Städtischen Wirtschaftshofes 

wurde eine Abstellhütte für d'en Beigger und für 
das Ladegerät errichtet. Dafür wurden S 33.000.-
ausgegeben u:ndi lautet der Antrag d'es Stad tra tes 
an den Gemeinderat: 

,,Zur Erricht,UJ1ig einer Abstellpütte für den Bag
ger und das Ladegerät dies Stäclltischen Wirtschafts
hofes zum P reise von 

S 33.000.--.--
wird de r Betrag v,on S 30.000.-
bei V. P. 727 /96 o. H. freigege'ben und 
als ülberplanmäfüge Ausgabe der Betrag 
von S 3.000.--
bei ct:e1·selben V. P . bewi.Hiigt. 

Due Declmng der überplanmäßigen Ausgabe is t 
durch Mehreinna1hmen bei den allgemeinen Dek
kungsmitteln zu nehmen." 

Ich ersuche ebenfalls um Ihre Zust;immung. 
28) öAG-St. Wi-Hof - 2022/56 Zubau eines Fein. 

s plittsilos mit 
Schwingsieber fiit' die 

Schottergewinnung. 
Ebenso wurde bei dler Si1oanlage ein Feinsplitt

silo eingebaut und ein erektromagnetischtir 
Schwing ieber angekauft und monttert. Hiefür wur
de der Betrag von S 41.000.- vorausgabt. Der An
trag des Stadltrates an den Gemeinderat lautet: 

„Für den Zubau eines Feinsp,fütsiLos und den 
Ankauf eines elektr·omagnetischen Schwingsiebers 
zum Gesamtpreis von 

S 41.000.-
wird bei V. P. 727-97 o. H. der Betrag 
wn SM~~ 
freigegeben u. a ls überplanmäßige Aus-
gabe bei derselben V . P . dler Betrag von S 7.000.
bew'.illigt. 

Die Deckung der überpDa•nmäßigen Ausgabe ist 
durch Einsparung beii!rn Bundesprä.z.i.puum zu neh
m.en." 

Ich ersuche auch hier um Ihre Zu1stimmung. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Da keine Einwendungen hiezu vorgebracht wer

den, sind dlie Anträge angenommen. Bitte Frau 
Kollegin Pammer! · 
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Berichterstatter: 
Gemeinderat Stefanie Pa m m er 

in Vertretung des Stadtrates Vinzenz Ribnitzky: 

In Vertretll.lng d'es H errn Stadtrates Ribnitzky 
habe ich Ihnen folgenden Antrag zu unter breiten: 
2!)) öAG- 449/54 Abbrucharbeiten in der Färber-

gasse; 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Abtragung von zwei auf d:er Parzelle 

100 K. G. Steyr gelegenen Glashäu:sern (Llegen
sc-haft Holz,inger und Wellert) im Zuge des Stra
ßendurchbrucföes Färberg:asse - Dukartstraße wir d 
der Betrag von 

S 13.000.-
bei V. P. 664-90 a. o . H. freigegelben. 

Die Abbrucharbeiten sind dem Städtischen Wirt
schaftshof zu üJbertragen." 

Ich ersuche, dem Antrag Folg,e zu geben. 
:JO) Gem XIII- 9339/55 Zahlungserleichterung für 

die Fa. Haupt & Sohn 
wegen einer 
Kanalansehlußgebühr. 

Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem Ansuchen der Firma Haupt & Sohn vom 

18. 1. 1956 um Bewilltg:ung von Zahlungserleichte
rungen bei Entrichtung der Kanalanschlußgebühr 
für das Haus Steyr, Haager Straße 26, wird' dahin 
stattgegeben, daß der g:esuchsteHenden Firma dle 
Zahlung dieser Gebühr ab Jänner 1956 in R aten von 
S 800.-, im übriilgen nach Ma.&gabe des Bescheident
wurfes vom 6. 3. 1956, GemXIII-9339/1955, bewilligt 
wird." 

Ich ersuche au ch diesem Antrag. s tattzugeben. 
3:J) GHJ 2 - 4295/ 53 Absch,·eibung einer Forderung 

gegcniiber dem CIC für· 
Beheizungsmaterial. 

Antrag des Stadltrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschli,eß en: 
Die fikti.ve Forderung dier Gemeiinde Steyr ge

genüber dem CIC der ehemaligen amerikanischen 
Besatzungsmacht in Steyr im Betrage von 

S 2.797.80 
aus dem Titel der Beistellung von Beh eizungsma
terial wilrcl aus Zweckmäßigkeitsgründen nachgese
hen und ist somit albzuschreiben." 

Ich ersuche cl'em Antrag stattzugeben. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: Ich danke. 
Auch zu diesen Anträgen erfo1gten keine Ein

wendungen. Sie sind' einstJi'mmirg angenommen. Ich 
bitte Herrn Kiollegen Hueme•r zum Wort. 

Berichterstatter: 
Stadtrat Alois H u e m e 1·: 

Sehr geehrte Gemeinderäte! 
Sie haben siche rlich schon alle aus Mitteilungen 

sowi1e aus der Presse vernommen, daß die Wasser
versorgung den Städtischen Unternehmungen zu
geleitet worden ist, und zwar mit WirksamkeitSJbe
ginn 1. Jänner 1956. kh möchte Ihnen nachstehen
den Antrag des Stadtrates an den Gemeinderat 
übermitteln. 
32) .Präs 20/l!Ja(i tl'bernahme des ,vasserwerkes 

Steyr in die Verwaltung der 
Stiidtischen Unternehmungen. 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Gemäß M 2 und' 5, Pkt. 2, dies Organisationsstatu

tes für die Unternehmungen de:r Gemeinde Steyr 
sind mit Wirkung vom 1. 1. 1956 die Agenden des 
Städti.sohen Wasserwerkes der Stadtgemeilnde nach · 
Maßgabe der beigeschlossenen vorläufigen Dienst
anweisung v,on d:en Städtischen Unternehmungen 
zu übernehmen. 

Zur Aufrechterhaltung dies Betriebes wird den 
Städtischen Unternehmungen ein Betrieibsvorschuß 
von S 250.000.- (ein Vi'.ertiel der Jahreseinnahmen) 
gewährt. 

Die für d ie Wasserversongung vorhandene Er
neuerungsrücklage bieibt weiterhin zweckgebunden 
im Eigentum der Stadtgemeinde Steyr. 



Die Einzelheiiten der Übernahme werd'en durch 
den Magi,s trat •geregelt." 

Ich biitite um Genehmiigun.g. 

Magistrat Steyr 
Magistratsdirektion 
Präs 20/1956 
Übernahme des Wasserwerkes der 
Stadtgemeinde Steyr durch die 
StädUs-chen Unternehmungen. 

Steyr, clen 

DIENSTANWEISUNG 
MLt BeschLuß cfu.s Stacl!trates vom it.-'t• S'(o wurcle 

die Übernahme des ·wasserwerkes dler Stadtgemein
de Steyr durch die Städtrnchen Unternehmungen 
verfügt, und ein Betri:ebsvorschuß an die Städti
schen Unternehmungen genehmigt. 

E s sind daher sämt1'iiche Ag.endlen des Wasserwer
kes ab sofort den StädtIBchen Untern ehmU111gen zu 
übertragen und von diesen unter eigener Verant
wortlichk.ei't weiterzu.fül1ren. 

Von dieser Übernahme bleiben bis au.f weiteres 
ausgeschlossen und werden vom Magistrate wahr
genommen. 
1. Die Bear!beitumg von Rechtsangelegenheiten, wie 

Leiturngsrecht, Grundablöse, W asserrech tsver-
- handlungen, Mahn- und Exekuti<onsverfahren für 

ausständige Wassergebül1.ren. 
2. Die Einhebung clles Wasserzinses; diese erfolgt so 

wie bis1her gemein am mit den anderen Haus
abgaben durch die Mag.-Abteilung II unter Ver
wendung des Adressograp,hen. Die zur E.inhebung 
notwenclliigen Unterlagien siind von den Städti
schen Unternehmungen bekanntzugeben. 
Die monafüch antetlismäfüg enn'iltte-lten Wasser
gebül1ren sind bis spätestens 10. des Nachmona
tes aLs vorläu.fig:e Gebühl·enabsta ttung von der 
Ma1g.-Abtefilung II dien Städtischen Unternelumm
gen zu überweisen, die endgültige Abrechnung 
erfolgt nach dlem Jahresabschluß. 

3. Dile Genehmiig'Ungen von Neu anschlüssen und 
Aenclerungen (Wasserentnah1nen und: Warm.was
serbereitungsanlagen) und Kündiigungen des 
·w asserberu1ges. 
Die in diesem ZusammenJ,ang e,ingehobern:m An
. chluß- und Druckprobengebühren sind als Ein
nahmen des Wass,erwerkes d!en Städtischen Un
ternehmun,gen zu überweisen. L füglich d~e Ver
w altunigsabgaben ffießen der Stadtg,eme-inde zu. 

4. Die wassertechni·sche Übe rprüfung cl!er Grund
wassergeschwincllrgkeit, der A1bsenku.ng des W as
sernpiegels u. Grund'wasserentnahme, cl!i1e Grund
wassermesS'u ngen. und ü'be·rprüfungen der Ver
brauchsmengen. und der technischen Einrichtun
gen des Betriebes. 

5. Die übern.ahme von privaten Wasserleitungs
anlagen. 

6. Die P lanung, Berechnrung, Au schreibung und 
Durchführung v. Rohrnetzerweiterungen, Druck
steigerungsanlagen, Hochbehältern und Neubau
ten, desgleichen dlie in diesem Zusammenhang 
notwendigen F1inm1zierungi.sa11gelegenheiten. 

7. Der Rohr- und Montageeilnk.auf sowie die Zähler
bestellungen; diese müssen vor ihrer H erausgabe 
von der Mag.-ANeLLung 111 in technischer Hin
sicht überprüft werden. 
Das gesamte Anlagevermögen des Städtischen 

. Wasserwerkes und d'iie Matel'ialvo1Täte sind mit 
1. Jänner 1956 von den Stäcl!tisC'hen. Unternehmun
gen mit den ·Schillingeröffnungsbilanzwerien zu 
übernehmen, wi1e sie in der Jahresrechnung der 
Stac]tgiemeind:e Steyr 1955 unter Geme,indevermögen 
zum 31. Dezember 1955 aufscheinen. Der Gesamt
wert von Anla,gevermögen und Material is t über 
Reinvermögenskonto a ls weitere Kapitalseinlage 
der Stadtgemeinde Steyr durchzubuc'hen. 

Ledigrnch dlas Brunnenschutzgebiet bleibt weiter
hin in der Verwaltung des Magistrates . 
Die Herstellungs kosten für dile in Fkt 6 aufgezähl
ten Investitionen (einschließlich der •in Bau befind
lichen Anlagen) sind im Rechnu,n.gsabschLuß des 
a. o. Haush altes der Stadt Steyr au:szuweLsen, in 
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die Vermögensrechnung jedbch nicht au fzunehmen. 
Der Wert dileser Inves t'itio·nen hat mit dem jewei
ligen Jahresende als neue Kapitalseinlage der Stadt 
beim Städtischen Wasserwerk. in Rechnung gestellt 
zu werden. 

Von den derzeit für das Städtische Wasserwerk. 
beschäftigten Bediensteten slind in. dien Personal
stand der Städtischen. Unternehmungen zu über
nehmen: 
Vom Betriebe Wassermeister Trippacher, 

die Monteure Kastner, Kin
dermann, Weinberger, Buch
holzer und Mo·ratti1, 
dlie Pumpenwärter 
Hoffenrekh, Bocek, und 
die Hilfskräfte Gmachl, 
Scheichl und Plank. 

Vom Stadtsteueramt: Kanzleioberoffiz;ial Teleu. 
Die Angestellte Preßl dle•r Mag.-AbteiLung III wird 

ULs ztir E'inschulung eines Becfi.ensteten vorläufig 
den Städtischen Unternehmungen zugeteilt. · 

And:enmgen des bestehenden Wasserregulatives 
sind auch w eiterhin nur dlurch Beschluß des Ge
meinderates möglich. 

Herabse t~ungen des Wasserzinses w1d Bewilligun
gen von Sondertarifen sind dem Stadtrate vorbe
halten. 

Die Abschreilbungen von Buchforderungen sind 
n ach dem Origia111 isatio111sstatut für dite Unternehmun
gen der Gemeinüe SLeyr dtu·cbzuführen. 

Die Verrechnung der Wasserentnahn1e aus den 
öffentlichen Hydranten für Spritz- und F'euedösch
zwecke erfolgt auf Grund clier Mitteilung des Wirt
schaftshofes, die an Hand dle r Belege von den 
Städtischen UnternehmU11gen überprüft werd en 
kann. 

Die Mag.-AbteiLun1gen III U11d VI haben in Hin
kunft jeden neuen Wasse·r leitu:ngisanschluß den 
Städtischen Unternehmungen zu melcllen . 

üb r dlie er folgte übel"gabe des Wasserwerk.es 1st 
ein Protokoll abzufassen u'l1d der Magis tratsdirek
tion vorzulegen. 

Der Bürgermeister: 
Der zweite Antrag, den ich unterbreite,n möchte, 

be trifft ebenfa,lls einen Antrag c1·es F''i.nanz,. und 
R echtsaussohusses än den Gerneti'nclcrat . 
33) üAG-Wasscrwet·k- 6106/ 55 Abgabe einn· Ve1·

pfli chtnngscrkfä. 
t·ung im Rahmen 
des Wasserbaupro
grammes 1955/56 

,.Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Bürgermeisterentschließun,g vom 5. 12. 1955, 

wonach die Verpflichtungserklärung an das Amt 
der o.-ö. Landesreigierumig 

,Die Stacl'tg,eme,i\nde Steyr ve rpflLchtet sich , um 
das a ngesuchte Bauvorhaben im Ges-amtbetrag von 
S 2,082.000.- als dringend<! Winterarbeit dlurchfüh
ren zu können, im F'aUe cl' ,r Bewilligung des Lan
desbeitrages von S 538.000.- die fehlenden Bundes
beiträge aus eiigenen Mittean geigen n achträgliche 
Refundierung vm·zustrecken." 
angeordnet wurde, w iI'd gemäß § 49, Abs. 8, des Ge
m eindestatutes n achträglich genehmigt. 

Der noch ausständige Bundesbeüra.g beträgt 
S 416.000.-." 

Ich bitte um Anna1hme. 
34) öAG-St. U. - 73/1956 Al1kauf eines Steyt·e1· -

Steyt·-Trambus . 
E s liegt fern.er ein Antrag des Stadtrates vor. 
,,Der Gem einderat wolle beschliießen: 
Der Ankauf eines Steyr-Trambus, Type 488/B, 

Baujahr 1956, zum PreiSe v"on 
S 362.000.-

für die Verkehrsbetriebe der Städtischen Unterneh
munigen aus Mitteln ·derselben wird genehmigt." 

Ich bitte uan Annahme. 
35) öAG-St. U . - 8741/55 Ve1•äußerung <les stäclt. 

Reiseomnibusses Kenn
. zeiehen 0 -35.527. 

Weiters liegt ein Antrag des Stadtrates vor. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 



Der Veräußerung d'es Reiseomnibusses, pol. Kenn
zeicl1en 0-35.527 der Städtischen Unternehmungen 
zum Preise von. rund 

S 60.000.
wird zugestimmt. 

Der erzielte Preis hat den Städti. chen Unterneh
mungen zuzufließen." 

Ich bitte um Genehnügung. 
3(i) öAG-St. U . - 8821/55 VP1·äußerun'g des städt. 

Linienomnibusses l{enu. 
zeichen 0-35.463. 

Als le tzten Antra,g habe ich Ihnen zu unterbrei
ten den Antrag d'es Stadtrates. 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Der Veräußerung des städltischen Linrenomnibt.LS· 

ses, pol. Kennzeichen 0-35.463, der Städtiwhen Un
tel'nehmungen zum Preise von rund 

S 10.000.-
\.drcl zugesti.l'nmt. 

Der rzielte Preis hat den Städtischen Unterneh-
mungen zuzufließen." 

Ich bitte wn Annahme dieses Antrages. 
Bgm. Steinbrecher: 
l eh danke Herrn Kollegen Huemer. Bitte Herr 

Kollege Sieberer. 

Berichterstatter: 
Stadtrat l\Iichael Si e b e 1· e 1·: 

Werter Gern inderat! 
:17) öAG -1089/54 Grundtauschabkommen 

öAG - 51/ 54 zwischen Stey1·-Daimler-P11ch 
A. G. und Stadtgemeinde Steyt'. 

Antrag des Stadtrcttes. 
,,Der Gemeinderat wolle be chließen: 

Gemäß § '19, Abs. 8, des Gemeindestatutes 
der SLadt Steyr wird dle Bür,germeister
en1lschließung vom 6. 4. 1954, be·treffend 
den Tausch gemeindeeigener Grundlflä
chen in clen Kat. Gern. Steyr und Jäger-
berg im Gesamtausmaß von 2.628 m 2 

für cl'as HochhaJUs der Steyr-Daimler-
Puch A. G. auf cler Ennsleite gegen eine 
gleichgroße Fläche aus den der Steyr-
Daim lcr-Puch A. G. gehörigen Parzellen 
lß18/20 und 1618/1,. je Wiese der Kat. 
Gern. Steyr, gelegen a.uf der Ennsleite, 
genehmigt, wobei die Stadtlgemeinde die 
ihr zukommende Tausch[]äohe erst nach 
Erstellung eines Teilbebauiungsplanes 
und Vermessung d'er Fläche für d:i·eses 
Gebiet aLLf d'e·r Hohen Ennsleite erhal-
ten so ll. 
Wei.ters stimmt der Gemeinderat dem zu
sätzlichen Tausche zu, laut welchem cllie 
Steyr-Daimler-Puch A. G. Teilstücke d'er 
gemeindeeigenen Parzellen 1698/1 und 
1G9..J: je Acker der Kat. Gern. Steyr an 
der Ennser Straße bei'm Reparaturwerk 
gelegen, als .neue Parzelle 1698/3 Acker 
im Au maß von 8.102 n1'2 

erhält, sodaß cliie Steyr-Dairnler-Puch A.G. 
von der Stacltgemeinide Steyr insgesamt 
eine Fläche im Ausmaß von 10.730 m·2 

übereignet bekommt, während die Stadt-
gemcind1e daiür nunmehr 'in Erfüllung 
cl'es eingangs erwä'hnten Ta.usiche und 
rlos zus~ltzlichen Tau.sah.es von der Steyr
Daimler-Puch A. G. nachstehende Grund-
flächen erhält. 
1. Parzelle 1618/39, Kat. Gern. Steyr (An

scllluß der Otto-Glöckel- an die Wokral-
straße) im Ausmaß von 303 m·! 

2. Parzelle 1618,/134, 1618/35, 1618/36, 
1618/37 und 1618/38, je Wiese, sowie 
1459/2 und 1459/3, je Bauparzelle 
(Grun.dstücke auf der Enns,le1ite im 
An chluß an den Gemeindebesitz für 
Zwecke weiterer Wohnbauten), im 
Ausmaß von 7.112 m 2 

3. Parzelle 1993/2 Weg par. Wiese d:er 
Kat. Gem. Steyr (Anschluß der Roseg
gel'- an die Otto•Glöckel-Straße) im 
.t\usrnaß von 226 m 2 
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4. Parzelle 725/28 Weg par. Acker, Kat. 
Gern. Steyr (Erweiterung der Neu-
straße), im Ausmaß von 293 m·2 

5. Teilstück der Parzelle 93/1 Acker, Kat. 
Gern. Hinterberg (Erweiterung des 
.öffenmchen Weges zwischen Brancl-
ne r und Drößler), im Ausmaß von 38 m2 

6. Teilstück der Parzelle 1999 Wiese dier 
Kat. Gern. Steyr (Erweiterung dler Fa-
brikstraße) im Ausmaß von 130 m2 

7. Parzelle 446/5 Garten (Neubau ei,n.es 
Kindergartens- im Wehrgraben) im 
Ausmaß von 2.628 m2 

10.730 m2 

Der Tausch erfolgt ohne geg'enseitige Aufzahlung 
zu den sonst übri!chen Bedingungen, deren Festset
zung dem Magistrate überlassen bleföt. 

Von den eingetausohten Parzellen werden dle 
Parzellen 1618/36, 1_618/37, 1618/38, 1618/39, je Wiese, 
1993/2 Weg pair. Wiese und 725/28 Weg per. Acker 
seiten der StJadtgemeinde Steyr kiostenlos dem 
öffentlichen Gute... der Kat. Gern. Steyr gewidmet." 

Ich ersuche um Annahme d'i,eses Antrages. 
38) öAG -1089/ 54 Genehmigung de1· Vermessungs. 

kosten zn obigem Grundtausch. 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die in Ausführung der Bürgermeisterentschlie

ßung vom 6. 4. 1954, öAG-1089/54, erteilten Auf
träge zur Vermessung jener Grundflächen, die der 
Stadtgemeinde Steyr im Tauschwege von der 
Steyr-Daimler-Puch A. G. für dle Grundflächen 
beim Hochhaus und bei der Reparaturwerkstätte 
in der Ennser Straße zufalle'l1., werden nachträg
lich gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeindestatutes für 
die Stacllt Steyr gene•hmigt und der für dte Durch
fülu·ung der Vermessung an Herrn Ing. Konsulen
ten Karl Gsöllpointner ausbezahlte Betrag von 

S 9.428.-
bei V. P. 600-50 o. H. freigegeben." 

Ich ersuche ebenfalls um Annahme dieses An
trages. 
39) öAG - 9089/55 Ablöse der Liegenschaften 

E. Z. 201 und E. Z. 202 ]{. G. 
Steyr von den Eheleuten Kal'l 
und Hilclegard Trebe1·. 

Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem Ankauf der Liegenschaften EZ. 201 und 202, 

Kat. Gern. Steyr, Konskr. Nr. 223 und 224 in Rei
chenschwall, von den Ehegatten Karl und Hilde
gard Treber zun1 Preise von 

S 450.000.-
wird unter den Bedlingungen des Vorvertrages vom 
19. 3. 19G6 zugesti1111J11t. 

Zu diesem Zwecke wird der entsprechende Be
trag aus der V. P. 664-92 a. -o. H. freigegeben. 

Zugleich wird die Bür,germeisterent.schließung 
vom 19. 3. 1956, mit der die Auszahlung eines Be
trages von S 170.000.- als Vorauszahlung auf den 
ausbecliungenen Kaufpreis a.nigeordnet wurde ge-
nehmigt. ' 

Der Restbetrag i t an die Sparkasse Steyr zu 
überweisen urnd das Konto derart zu sperren, daß 
die Ehegatten Treber di1esen Betrag nur zum An
kauf einer neuen Liegenschaft verwenden können. 

Mit der Durchführung des Kaufes wird der Ma
gistrat Steyr beauftragt." 

Ich ersuche ebenfalls um Annahme dieses An
trages. 
40) öAG - 8258/55 An kauf eines Gruudstreifens 

beim Hanse Sicrninger Str. 107. 
Antrag des Stadtrates. 
,.Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zur Durchführung der Verbre1iterung uind Begra

digung cler Sierninger Straße beim Ha1Use Siernin
ger Straße 107 wilrd dem Ankauf eines ungefähr 
395 m2 breiten Grundstreifens von den Etgentümern 
Heinz Leitner und Elisabeth HrUiban zu den nach
stehenden Bedlingungen zugestimmt: 

1. Die Stadtgemeinde Steyr kauft den von der Stra
ßenregulierung betroffenen Grund bei den Parzel-



len 770 (6 m2 ), 619/1 (60 m 2 ), 771/2 (9 m") , 769 
(53 m 2 ) und 618/2 (267 m'), alle Kat. Gern. Steyr, 
im Gesamtausmaß von ungefähr •3952 zu einem Qua
dratmeterpreis von S 50.-. In diesem Kaufpreis ist 
das auf cl'er Baufläche 769 stehenclie beschädigte 
Gartenhaus inbegriffen. 

2. Die Stadtgemeilndie Steyr errichtet entlang der 
neuen Grund!grenze einen 1.50 m hohen stabilen 
Drahtzaun, in dem ein Gartel1itor und! 2 Ga-rtentüren 
im Einvernehmen mit den Grundstückseigentü
mern einzubauen sind. 

Die Verlegrung des von der Anlage des Garten
zaunes betroffenen Wassengrander,s auf der Par
zelle 619/1 de·r Kat. Gern. Steyr hat ebenfalls ein
vernehmUch durch dli'e Stadtgemeinde Steyr zu 
erfolgen und ist als Ersatz für den durch die Re
gulierung wegfallenden Ziehbrunnen ein Wasserlei
tungsanschluß an das im Haus befindHche Rohr
netz (zirka 4 m) durchzuführen. 

3. An Stelle der 20 Obstbäuirn e, d'ie im Zuge der 
Straßenregulierung beseitigt werden müssen, setzt 
d'ie Stadtgemeinde Steyr einen sohnellwachsenden, 
lebenden Zaun entlang der neuen Grundgr,enze 
und beschüttet die wegen des Niveau-Unterschiedes 
zur Straße hin anzule.genden Böschungen mit Hu
mus. 

4. Die Stadtgemeinde Steyr erkrärt sich außerdem 
bereit, das bei der Demolierung d'es Gartenhauses 
und der bish.eriigen Umzäunung anfallende Holz 
unentgeltlich dem Grundeigentümer zur Verfügung 
zu stellen. 

5. Der Anschluß d!e.s neu zu errichtenden Geh
steiges an d'en bereits vor dem Hause, Steyr, Sier
niger Straße 107, bestehenden hat im Einverneh
men mit dem Grunde-i1gentürner der Bauparzelle 
770, Kat. Gern. Steyr, zu erfolgen. 

G. Sämtliche unter Umständen aus diesem übe!'
einkommen entstehenden Kosten gehen zu Lasten 
der Stadtgemeinde Steyr. 

7. Die Grunicl:e1gentümer verpflichten sich, im 
Falle, daß die bücherl•jlche Ordnunig nicht im Wege 
eines Straßenanmeldebogens her.gestellt werden 
kann, ei'nen verbücherungsfähigen Kaufvertrag zu 
unterzeichnen.' 

Zur Bezahlung des Kaufpreises wird ein Betrag 
von 

S 20.000.-
in Worten: Sc hilling zwa,nz i1gtausend, aus der V. P. 
6G4-942 a. o. H. freilg:egeben." 

Ich ersuche ebenfalls um Annahme dieses An
trages. 
41) öAG - 4798/ 55 Grundverkauf an die E nnskraft. 

we L·ke und fin anzielle ,Rege
lung des Ausbaues dct· 
l ng.-l{aJJla n-Gasse. 

Antrag cles Stadtrates. 
,,Der Geme'inderat wolle beschließen: 

1. Der Enns kraftwerke A. G. wi'rd für den ord
nungsgemäßen Straßenausbau eines Teiles der 
Ing.-Kaplan-Gasse ein Kostenzuschuß von 

S 25.000.-
(Sch illi:ng fü:nfundzwanzigtau end) gewälu·t, und 
zu diesem Zwecke der entsprechende Betrag bei 
der V. P. fi64-512 o. H. fre•i1gegehen. 

2. Der Ennskraftwerke A. G. wird' für die in der 
Ing. - Kapla,n - Ga:sse errichtete Straßenbeleuch
tung unter der Voraussetzung, daß diese unent
geltlich in dias Eigentum der Stadtgemeinde 
Steyr übergeht, eiin 50 %iger Zuschuß zu den 
Baukosten in der Höhe von 

S 13.500.-
(Schilling dreizehntausendlfünfhundert) gewährt 
und ~u diesem Zwecke d'er entsprechende Betrag 
bei der V. P . 711-91 o·. H. freigegeben. 

3. Dem Verkaufe der Grundparzellen 1661/34 und 
1661/35, im Gesamtausmaß von 5.999 m 2, zuzüg
lich der Wegparzelle 1661/36 und der ha lben 
Breite der rings urrn diese Gruncliflächen prnjek
tierten Straßen aus der E. Z. 1909 Kat. Gern. 
Steyr, an die Ennskraftwerke A. G. zum Preise 
von S 12.- je m 2 w ird unter nachstehenden Be
dingungen _zugestLmmt: 

14 

a) Der Straßengrund ist, soferne nicht eine 
sofortiige Übernahme gemäß Punkt 4 dieses 
Beschlusses erfo~gt, z.ur ge.g1ebenen Zeit über 
Auftrag des Magis trates Steyr kostenlos und 
lastenfrei in der vo•rgeschriebenen Höhenlage 
an das öffentliche Gut abzutreten. 

b) Die verkauiften Grundflächen müssen tnner
halb von 5 Jahren na,ch Abschluß dieses 
Kaufvertrages nach vorher vom Stadtbauamt 
genehrrügten Plänen verbaut werden. Bei 
Nichteinhaltung dieser Bedingung behält s•tch 
die Stadtgemeinde Steyr d'as Wtederkaufs
recht hinsichtlich der verkauften und noch 
nicht verbauten Grundflächen vor. 

c) Sämtliche mit dem Kaufe verlbundenen Ko
sten, inslbesorudere auch die Plankosten, Steu
ern und Gebühren gehen zu Las ten der Enns
kraftwerke A. G. 

4. Der Übernahme folgender Wegparzellen der Ing.
Kapla,n-Gasse in das öffentliche Gut nach Ab
schluß des Kaufvertrages nach Pkt. 3 dieses Be
schlusses wird zu.gestimmt: 
Parzelle 1661/32, Kat. Gern. Steyr 
(zum Teil aus.gebaut), 
Parzelle 1661/36, Kat. Gern. Steyr (ausgebaut), 
Parzelle 1661/37, Kat. Gern. Steyr (ausgebaut ), 
und der bereits ausgebaute Teil der Parzelle 
1661/1, Kat. Gern. Steyr, der zwischen den Par
zellen 1661/32 uind 1661/35 liegt." 
Ich bitte ebenfalls um Annahme dieses Antrages. 
Bgm. Ing. Steinlbreoher: 
Da keine Einwendungen erfolgen, sind di-e An· 

träge angenommen. 
Ich bitte Herr Professor Neumann. 

Berichterstatter: 
Stadtra t P 1·o[essot· A nton Ne u ma nn : 

42) Selm VIII - 6576/ 1955 Genehmigung e iner 
Untet·•·ichts- und Schul. 
orclnung fii t• die Mus ik
schule Steyt·. 

Meine Damen und Herren' 
In folg der Übernahme der Musikschule durch 

die Stadt hat sich die Notwendigkeit ergeben, für 
die Musiksehule eirne Diensban~eisung für die Leh
rer und eine Schul- und Unterrichtso•rdnung für 
die Schüler d'er Mu iJ{.Sohulc zu erstellen. Der Ent
wurf von cl:iJesen beiden Verfügungen ist den Mit
gliedern des Gemeinderates zug,ekommen. Vorschlä
ge und Änderungen. sind nur von He-rrn Gemeinde
rat Hochmayr eingelaufen, die sich aber durchwegs 
auf s tilistische Mängel des Entwurf.e beziehen und 
in der Sache selbst keine-rlei Änderungen erteilt 
,vu.rden . Ich bitte daher um Ihre Zustimmung zu 
dem Antrag des Stadtrates an den Gemeinderat, 
der lautet: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die beiliegenden Entwürfe einer Diens tanweisung 

für die Lehrkräfte und einer Unterrichts- und 
Schulordnung für die MusikschUl.e der Stadt Steyr 
werden genehmigt." 

ENTWURF 
Dienstanweisung für die Lehrkräfte der 

st.ädt. Mn.rni1ksc.hule in Steyr 
1. Allgem eine Diens tJ)fJich ten 

1. Der Lehrer ist zur ,gewissenhaften Erteilung des 
Unterl'ichte.s nach dem vorgeschrie'ben-en Lehr
plan und z.u.r genauen Erfüllung der sonstigen 
aus seiner leh:ramthchen Stellung sieh ergeben
den Obliiegenheiten sowie zur pünktlichen Ein
haltung der festJg.esetzten Unterrichts- und Ar
beitsstunden verpflichtet. 
Der Lehrer hat sich die genaue Kenntnis der 
seine Lehrtätigkeit betreffenden Vorschriften an
zueig111.en. 
Er hat auch aUJf ein enges Zusammenwirken der 
Schule mit den E ltern im Interesse des Wohles 
der Schüler Bedacht zu nehmen. 

2. Der Lehrer hat seinen Vor.gesetzten m it .Achtung 
zu begegnen, im Umgang mit Gleichgestellten 
sich kollegial und hililfsbereit zu erweisen u nd im 



Verkehr mit den Schülern um.d Schulinteressen
ten den Anstand zu wahren. Er hat in und außer 
der Schule das Standesan sehen zu wahren, s-ich 
stets im Einklang mit den Anforderung.en der 
Disziplin zu verhalten und alles zu vermeiden, 
was die Achtung. und das Vertrauen, die seine 
Stel1ung erfordern, schmälern ode·r die Interes
sen der Schule und des Unterrichtes gefährden 
könnte. 

2. Besondere lehramtliche Pflich ten 
1. Den Lehrkräften ist es w1tersagt, 

a ) Räume der Schule für Privatunterricht zu 
benützen, 

b) außerhalb der Sc:hiule Räume für den Unter
richt zu benüwen. (Ausnahmen sind nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung des SchJulamtes 
zulässig) . 

2. Die Schü1er bis zum vollendeten 14. Lebens jahr 
cl!ürfen sich nkh:t unfbeaufsichtigt in den Schul
räumen aufha lten und ha t d'er L ehrer ¼ Stunde 
vor Unterriohts- br.i:W. vor Übung beginn in den 
Schul- oder übungsräumen anwesend z.u sein. 

3. Im Falle eines vorübergehenden Bedarfes (Ver
tretrung für einen erkrankten Lehrer usw. ) oder 
aus sons tigen wichtigen Gründen kann der Leh
rer von der Schulleitung im E invernehmen mit 
dem Schulamte vorübergehend zu einer Mehrlei
s tung an Wochenstunden verh alten werden. 

4. Is t der Lchre·r durch Krankheit oder aus ande
ren stichhältigen Gründen verhindert, seinen 
Dienst zu verseh n, so h at er clies ohne Verzug 
der Schulleitung zu meld!en und' den Grund be
schein igen zu Ja ,sen. 

3. Nebenbeschäftigung der Leht·ct· 
Der Lehrer hat jede erwerbsmäßige Nebenbe

schäftigung im W ge der SchuUeitung der Magi
stra tsdirektion sch riftlich zu melden. Die Neben
beschäftigung cl'arf dem Anse,hen und der Würde 
cle. Lehrberufes nicht en tgegensteh n oder die ge
naue Erfüllung der Dienstpflichten beeinträchtigen. 

4. 7,usamm enai·bcit m it dem Musikvere in 
lm [n Ler es,s,e einer notwendilgen Zusammenarbeit 

mit dem Mu sikverein in Steyr sind: die Lehrkräfte 
ü'ber Weisung des Schulleiters im Bedarfsfalle bei 
clen Aufführungen und Probeabenden des Musik
ver in.es (Symphonieorcheste•r uncl Stadtkapelle) 
ve l'pClichle l, mi.t,zuwirken. Für diese Mitwirkung 
erhält der L ·hrer auf Grurnd d!er Stundenzahl eine 
vom Slacltrat fes tzusetzende Aufwandent chäcli
gung. 

5. \Vciterc Bes timmungen 
Das Ausmaß ein ei· vollen Lehrverpflichtung wird 

jeweils von cler Magistratscl irektion festgelegt. 
Im übrigen finden die Bestimmungen der Ver

tragsbecliien teten-Ordmung des. Magistrates Steyr 
Anwendung. 

Änderungen dieser Dien stanweisung sind nur 
durch Beschlu ß des Gemeinderates der Stadt Steyr 
möglich. 

ENTW URF 

U ntc1Tieh ts- und Schulordnung fiir die l\lusikschule 
de1· Stadt Steyr 

A) Unterdchtso1·dnnng 
§ 1 

Der Unterricht umfaßt an der Musikschule der 
Stad't Steyr je nach Bedarf nachs tehende Unter
richtsfächer : 
1. a) Musiktheorie, 

b) Klavier, Akkordeon • 
c) Streichinstrumente (Violine, Viola, Violon

cello, Kontra baß), 
d) Bla instrumente (Flöte, Kla rinet te, Saxophon, 

Oboe, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Tuba), 
e) Schlaginstrumente, 
f) . Zither , Gita rre, Laute, Mandoline. 
Andere Aufgabenge,biet.e können nur durch Be
schluß des Stadtrates als Unterrichtsfächer einge
führt w erd'en. 

2. Die AJusbild!ung der Schüler in d!en einzelnen 
Unterrichtsfächern erfolgt nach Le hrplänen, die 
\'Om Direktor im Einvernehmen mit den L ehr
kräften erstellt und vom Schulerhalter geneh-
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migt werden. Die Dauer der Ausbildung richtet 
sich nicht naoh einer genau festgesetzten Zahl 
von Jahren (Jahrgänge), sondern nach der voll
ständigen Erfüllung d'er Lehrpläne und ist vom 
Grad der Vorbildung, der Begabung und dem 
Fleiß des Schülers abhängig. 

§ 2 

A ufnahmen und Aufnahmsbedingungeu 
1. Der Unterricht an der Musikschu1e ist jeder

mann zugänglich. 
2. Die Aufnahme erfolgt in der Regel zu Beginn 

eines Schuljahres, is t aber auch während eines 
Schuljahres möglich. Jeder Aufnahmswerber 
muß in BezUJg auf Alte·r, körperliche Beschaffen
heit und Bildung zur Aufnahme geeignet sein. 

3. Bei der Aufnahme haben die Aufnahmewerber 
oder ihre gesetzlichen Vertreter den Anme1de
schein zu unterschreiben , wodurch ste si'ch mit 
allen Bedingungen und Verpflichtungen der Un
terrichts- und Schulordnung einverstanden erklä
ren. 

4. Die SchüLer oder de1·en gesetzliche Vertreter 
erhalten bei der Aufnahme gegen Erlag der Ein
schreibegebühr Schulordnung und Unterrichts
bestimmungen. 

§ 3 
E inweisung der Schüler 

1. Die Schüler werden vom Direktor der Schule den 
eirnzelne n Lehrkräften zugewiesen, wobei die 
Wünsche der Schüler oder der gesetzlichen Ver
treter weitestgehendst zu berücksföhtigen sind. 

2. Bei Zuweisung der Unterrichtszeit ist tunlichst 
auf die persönlichen Verhältnisse dler Schüle r , 
insbesondere auf Alter, Beruf und Wohnort, Be
dacht zu nehmen. 

3. In berücksichti,gnmgswürrclligen Fällen kann der 
Direktor über Wunsch des Schülers oder seines 
gesetzlichen Vertreters nach vorh eriger Fühlung
nahme mit den betreffenden Lehrkräften einen 
Lehrerwechsel vo·rne·hmen. 

§ 4 
A llgc1nein c U ute1-riehtsbestimmungcu 

1. Die Schüler aller Unterrichtsfächer, mit Ausnah
me der GrnppenUJ11terrich.tsfächer erhalten wö
chentlich ein e Stunde (auf Wunsch geteilt in 
zwei Halbstunden) Einzelunterricht. Der Unter
richtsstoff ist in den Le,lu-plänen niedlergelegt. 

2. Der Unterrich t in sämtlrirehen Unterrichtsfächern 
wi-rcl während dies Schuljahres Inspektionen un
terzogen , w elche dlem Inspi:zcicerenden Gelegenh eit 
geben sollen, sirch von der Einhaltung der Lehr
und Stundenp:täne und vom Erfolg des Un ter
richtes zu überzeugen. Die Inspektionen werden 
in der Regel vom Dire ktor dler Musikschule, un
ter Umständen auch dUJrch ein vom Schulerhalter 
bestimmtes Organ vorgenommen. -

3. Der Besuch der Unterrichtsstunden steht außer 
den Beteiliigten in der Regel nur inspizierenden 
Personen zu. 

4. Versäumte Unterri!chtsstunden w erden in der R e
gel nur nach vorheriger gerechtfertigter Ent
schuldigung n achgegeben . 

§ 5 
Austl'itt 

Der Austritt aus der Musikschule i.st in der Regel 
nur zu. Semester- oder Schulschluß zulässig. Ein 
Austr itt während des Sc:hiuljahres kann nur aus 
besonderen Gründen (Übersiedlung, Krankheit und 
dgl.) erfolgen. 

§, 6 
E n tlassung 

1. Erwei t sich d'ie Beig.abunrg oder der Fortschritt 
des Schülers sehr mangelhaft oder ungenügend, 
so kann der Direktor -das Unterrichtsv,erhältnis 
einvernehmlich mit dem Schüler oder seinem 
gesetzlLchen Ve·rtreter lösen . 

2. Bei schwe·rwiegenden Verstößen gegen die Unter
richts- und Schulordnung und ·bei schweren Ver
fehlungen in der persönli.chren Fi.iihrung des Schü
lers kann vom Direktor d'er Schule nach vo-r-



heriger Zustimmung des Schulamtes des Magi
strates Steyr die Entlassung ausgesprochen wer
den. 

§ 7 
Schuljahr, Ferien, Zeugnisse 

1. Das Schuljahr gHecliert sich in ein Winter- und 
Sommersemester. Das Wintersemester endet mit 
dem 1. Halbjahr der Pflichtschulen der Stadt 
Steyr. 

2. Beginn ·und fünde ct:es Schuljahres sowie Dauer 
der Ferien rLchten sich ebenfalls im allgemeinen 
nach den Pflilchtsohulen der Stadt Steyr. 

3. über Wunsch wird den Schülern eine Bestäti
gung über den Besuch und Erfol,g des Unter
richts (Besuchszeugnis) ausgestellt. 

§ 8 
Auffiihrungcn und Scblußproduktionen 

1. Die Musikschule führt während des Schuljahres 
in freier Folge Veranstaltunigen, wie Vortrags
abende, mus,itk.alhscihe Aufführungen und übungs
auffü:hrurugen durch. 

2. Am Ende des Sdruljaihres finden Schlußproduk
Uonen statt, bei denen nur begabte und in ihren 
Leistungen besonders fortgeschrittene Schüler 
herangezogen werden. Die Entscheidoog über 
die Zulassung sowie die Auswahl der Vortrags
nummern obliegt dem Direktm der Musikschule 
im Einvernehmen mit den Lehrkräften. 

§ 9 
Schulgel<l uncl Schulge]dermäßiguugcn 

1. Die Höhe des Schulgeldes wird jeweils vom Ge
meinderat der Stadtgemeinde Steyr bestimmt. 

2. Das Schulgeld ist ein Jahresschulgeld, cl!as im 
vMhinein in 10 Monatsraten bis 15. des laufen
den Monats Z1U entrichten ist. Schüler, die unge
achtet vorausgehender Mahnungen mit minde„ 
stens 3 Monaten im Verz1uge sind, können vom 
Direktor der Musikschule im Einvernehmen mit 
dem Schulamte des Magistrates Steyr vom Unter
rilcht so lange ausigeschLos.sen werdlen, bis die 
Rückstände bezahlt sind. Nur bei Krank11eit oder 
Beurlaubung von mindestens einem Monat kön
nen die Schüle·r ode·r deren gesetzliche Vertreter 
gegen Vorlage eines Nachwe1ses von der Errich
tung des Schrul1geldes für dies~ Zeit befreit wer
dien. 

3 Gänzliche oder teilweise Befreiuung vom Schul
geld kann auf die Dauer eines Schuljahres flei
ßigen, begabten und mittellosen Schülern ge
währt werden. über die Gewä:hrung entscheidet 
über Vorschlag der Schulleit1111g der Stadtrat der 
Staclitgemeincl!e Steyr. 

B) Schulorclnung 

§ 10 
1. Die Schüler sind verpflichtet, die Lehrstunden, 

Vorträge und Übungen zu besuchen. 
2. Bei Bestehen verbindlicher Nebenfächer kann 

der Dh'ektor der Musiksc:hulie im Einvernehmen 
mit der Lehrkraft S'ohüler vom Besuche eines 
Nebenfaches aus berüickstchti,gung.swürdigen 
Gründen vorübe11gehenc1 oder gänz'L'Lch befreien. 

§ 11 
1. Die Schülier haben die Unterrichts- und Schul

ordnung genau einzuhalten und Weisungen des 
Direktors, der Lehrkräfte oder sonstigen Perso
nals der Schule in Bezug auf d:en Schulbetrieb 
zu befolgen. 

2. Die Schüler haben sich in und außerhalb der 
Schule anständig z.u benehmen wnd sich höflich 
gegen dien Direkt.ior, die Lehrkräfte sowie das 
sonstige Personal der Schule zu verhalten. 

1§1 12 
1. Die Schüler haben sich zu den Unterrkhtsstun

den, Vorträgen un.clJ Übungen und dgl. rechtzei
tig einz;ufind:en und ct:em Unterricht mit voller 
Aufmerksamkeit zu folgen. 

2. Nach Beend:ilglu.ng des Unterrichtes (Vorträge, 
Übungen und cligl.) haben di,e Schüleir das Schul
gebäude unverz.üiglich zu verlassen. Das Verwei
len auf d'en Gängen und Treppen ist nicht ge
stattet. 
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§ 13 
Die Schüler sincll veTp.flichtet, dlie ihnen anläßlich 

der Anmeld'Lmg übergebenen Aufnahmeformulare 
gewissenhaft aus.zufüllen und jeden Wohnungs
wechsel innerhalb von 8 Tagen der Direktion der 
M usikschµle anzuzeiigen. 

§ 14 
1. Das Fernbleiben von Unterrichtsstunden, Vorträ

gen, Übungen undi dgl. ist vom Schüler oder sei
nem gesetzlichen Vertreter unverzti/glich unter 
Angabe der Gründe anzw:eigen. 

2. Als Entschu1dJigungsgründe ~elten Krankheit, 
unvorhergesehener Unterricht in den Pflicht
schulen oder in der Person des Schülers oder 
seimer nächsten Angehörigen gelegenen Ereig
nisse. 

3. Unentschuldigtes Fernbleilben entbindet den Leh
rer von der Verpflichtung, die versäumte Stunde 
nachzugeben ( 5, 4, Abs. 4). 

§ 15 
1. Die Schüler haben dlie zum Unterricht notwen

digen Instrumente, soweit sie nicht in der Musik
schule vorhanden sind, mitzubringen. 

2. Schuleigene Instrume,nte können zum üben nur 
mit Genehmigung des Direktors der Musikschule, 
und zwar in den hii'ez,u bestimmten Räumen, und 
nur während der festgesetzten Stunden benützt 
werden. 

3. Nach Maßgabe der vorhandenen Bestände kön
nen den Schülern Instrumente aJUs dem Archiv 
der Schu}e gegen Entrichtung einer vom Stadt
rate der Stadtgemeinde Steyr festgesetzten Ge
bühr verliehen werden. 

§ 16 
Die Schüler haiben die zu:m Unterricht erforder

lichen Musikalien, Bücher und Lehrmrttel aus eige
nem zu beschaffen. ln Ausnahmsfällen können die 
erforderlichen Behelfe von cl'er Bibliothek der Schu
le gGigen entsprechende Bestätigung beigestellt 
werden. 

§ 17 
1. Von der Schule beiigestellte ode·r leihwei. e über

lassene Instrumente, Musiikalien, Bücher oder 
sonstige Lehrmittel sil1.d schonend zu behandeln 
und oriclinungsgemäß zu pflegen. 

2. Für Verluste und Beschädigungen haben die 
Schüler oclier deren gesetzliche Vertreter vollen 
Ersatz zu leiste1n ; dies gilt auch für Schäden, die 
an Räumen und den Einrichtungsgegenständen 
der MusU<schule entstehen. 

§ 18 
Die Schüler können den V:ortragsabenden und an 

sonstigen Veranstaltungen der Musikschule nach 
l\Iaßgabe der verfügbaren Plätze unentgeltlich bei
wohnen; sie haben sich d:albei anständig zu bel)eh
men und jede lärmende Kundgebung zu unterlas
sen. 

§ 19 
Das Rauchen is t in den Unterrichtsräumen unter

sagt. 
§ 20 

l. Übertretungen der Unterr,rchts- und Schulord
nung durch die Schüler ·haben die Ahndung 
dlurch Disziplinarmittel z,ur Folge. 

2. Disziplinarmittel sind: 
a) die Rüige, weliche der Lehrer erteilt; 
b) cl:er Verweis, weLchen cJler Direktor der Musik

schule erteilt; 
c) die Verwarnung unter Androhung der Ent

las,sung; mit dieser ka:n.n gleichzeittgi die Ent
;,,iehung von Begünstigungen (Schulgeldermä
fügui1gen. etc.) verbunden werden; 

d) die Entlassung aus der Schule. 
3. Die Verwarnung und: Entlassung aus de·r Schule 

werden über Antra:g des Direkto•rs -durch das 
Schulamt ausgesiprochen. 

§ 21 
Die Entlassung von Schüle·rn kann ausgesprochen 

werden: 



a) Bei schwerwiegenden Ver stößen gegen die Un
terrichts- und Schulordnung: ,oder bei .schwer en 
Verfehlungen in der persönlichen Führung des 
Schü1ers in und außer:haLb der Schule; 

b) bei Übertretungen -c)ie,r Unterrichts- und Schul
ordnung, wenn die dreima,lige Verhängung einer 
Rüge oder eines Verweises oclier die einmalig.e 
Verhängung einer Verwarnung ohne Wirkung 
geblieben sind'; 

c) bei wiecJierholt unentschuldigtem Fernbleiben 
vom Unterricht oder den verbindtichen Vorträ
gen und übrungen u:nd! dgl. 

§ 22 

Mitteilungen für die Schüler werden an der An
schlagtafel kuncl!gemacht. Die Schüler sind ver
pflichtet, sich von allen Mitteilungen Kenntnis zu 
verschaffen. 

,§ 23 

Änderungen dieser Schul- unc]J Unterrichtsordnung 
sind nur durch Beschluß dies Gemeinderates der 
Stadt Steyr möglich. 
43) Sehn -1623/56 Genehmigung von Mitteln zum 

Kampf gegen Schmutz- und 
Schundliteratur. 

Sie w erden in de-r ZeitUJng gelesen haben, daß 
eine Aktion gegoo Schmutz- und' Schundliteratur 
in allen Schulen Oesterreichs im verstärkten Aus
maße durchgeführt wird. Auch wir in Steyr haben 
diesen Kampf aufgenommen. H err Dr. Bamberg.er 
von Wien hat Vorträge für die Lehrkräfte und für 
die Eltern in den Pfliohtschulen gehalten. Der letzte 
Vortrag auf der Ennsleite hat s:ich eines s,ehr guten 
Zuspruches erfreut und eüne seh r lang dauernde 
Diskussion schloß sich diesem v;ortrag an. Heute 
abencl in Münichholz wird er den Eltern der dor
tigen Schulen den ,g~eichen Vortr.ag wiederholen. Im 
Rahmen dieser Aktion werden von den Schülern 
Schmutz- und Schundhefte eingesammelt und ihnen 
dafür für je zwei abgeliefe rte Stücke ein gutes Ju
gendheft zur Verfügung gestellt. Dazu ist Geld 
erforderlich und der Stadtrat hat sich damit be
schäftigt. D ie Materie ist auch, im Finanz- und 
Rechtsausschuß ber.aten worden und es liegt nun 
folgender Antrag vor. 

,,Der Gemeinder at wolle beschließen : 
Zur SubV'entionierung cJier vom Stadtschulrat 

durchgeführten Aktion ,Reinemachen', wobei 
Schundhefte gegen wertvolle Broschüren zum Ein
tausch gelangen sowie für die Anschaffung des 
E lternbüchleins des BuchclUJbs der Jugend ,Dein 
Kind kommt zu Dir' wir d der Betrag von 

S 10.812.50 
bei V. P. 329-50 o. H. freiigeigeben." 

loh bitte UJm Ihre Zus timmu111.g. 
44) Sehn - 5713/ 55 Ankauf von Nähmaschinen für 

die stä<lt. Schulen. 
Im Zuge der Ausgestaltung der Mädchenschulen 

mit Nähma chinen für cl'en Nähunterricht ist es not
w endig, für einige Schulen neue Nähmaschinen zu 
bestellen. Der Antrag dies Stadtrates an den Ge
meinderat lautet: 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf von sieben Nähmaschinen für 

städtische Schulen zum Preise von 
S 26.746.76 

wird der Betrag von S 14.596.56 
bei V. P . 242-96 o. H. fr,eiJgegeben und 
der Betra.g von S 12.150.20 
als außerplanmäßige Ausgabe bei der V. P. 211-99 
o. H . bewilligt. 

Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe ist 
durch Mehreinnahmen an Gewerlbesteuer zu neh
men." 

Ich bitte um Annahme. 
45) Selm I - 9308/ 55 Weitere Anschaffung von 

Rundfunkgei·äten fiir die 
städt. Schulen. 

Die Schulen werden auch mit Rundfunkgeräten 
ausgestattet. Ei'rüge haben s1i1e bereits. Nun für die 
Mädchenhauptschule auf d:er Ennsleite und Punzer
straße und die Mädchenvolksschule Punzerstraße 
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sollen weitere Geräte bestellt werden. Der Stadtrat 
legt Ihnen daher folgenclien Antrag vor. 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
. Für den Ankauf von weiteren drei Rundfunk

geräten der Type Siemens Phono Super 559 W mit 
Schallplattenspieler und UKW zur Verwendung bei 
der Mäd!chenhauptschule II auf der Hohen Enns
leite, der Mädchenhauptschule III, Punzer straße, so
wre der Mädchenvolksschule V, Punzers traße, wird 
der Betrag von 

S 7.300.-
bei V. P. 211-99 o. H. als außerplanmäßige Ausgabe 
bewilligt. 

Die Deckung dteser Ausgabe erfolgt durch Mehr
einnahmen an Gewerbesteuer." 

Ich bitte um Annahme. 
4fi) Schu V - 9598if55 Ankauf eines Adler-Schreib

testers fiir die städtische 
Handelsschule, 

Aus Wirrtschaft skreisen sind nun Klagen laut ge
worden über eine etwas mangelnde Ausibild!ung 
der Absolventen der Handelsschulen in Maschin
schreiben. Nun gtbt es ein Gerät, welches: die Qua
lität und Quantität der Leistung beim Unterricht 
des Schülers kontrome,rt, was zweifelLos für die bes
sere Ausbi1dung von V:orteil ist, weil die Fehler weit 
besser erkannt werd'en. Es is t dies der Adler
Schretbtester. Das Unterrichtsministerium hat emp
fohlen, clli.e Schrni:btester an d'en Handelsschulen zu 
verwenden. Der Stadtrat legt Ihnen nun folgenden 
Antrag vor. 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf eines Ad'ler-Schreibtesters für 

d'ie Städtische Handelsschule in. Steyr bei der Fir
ma Dr. Paul EYDAM in Wien zum Preise von 
S 5.500.- wkd cler Betrag von 

S 6.000.-
bei V. P . 242-96 o. H. (neu) aLs außerplanmäßige 
Ausgabe bewilligt. 

Die Deckung ist dJurch Einsparung beim Bundes-
präz,ipu.um zu n ehmen." 

Ich bitte um Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrech er: 
Die Anträge s1nd angenomm en. Bitte Herr Kol

lege Kokesch. 
Berichterstatter: 

Gemeinderat ]{at·I Koke s c h 
in Vc1·tr·ctlmg des Stadtrates Marius Haslaner: 

47) ZI. 6167/50 Erlassung einer Verot·dnung iiber 
die Numerierung von Gebäuden im 
Stadtgebiet Steyr. 

Werter Gemeinderat! 
Ich habe Ihnen einen Antrag des Finanz- und 

Rechtsausschuss-es vorzul!;\gen. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem in d'er Anlage bei1gieschlossenen Entwurf 

einer Durchführungsvernrdnung zum Gesetz vom 
10. 7. 1951, LGBI. Nr. 13/52, über die Numerierung 
von Gebäuden, wird zugesti.mcrnt. 

Vor Kw1:d'm.achung dieser Durchführungsverord
nung ist gemäß § 2, Abs. 2, d~s zitierten Gesetzes 
die Zustimmunig der Landesregierung einzuholen." 

Ich bitte um Annahme. 
l\,fagistrat Steyr 
Magistratsdiirektion 
Zl. "6167 / 1950 

DURCHFüHRUNGS'VERORDNUNG 

zum Gesetz vom 10. Juli 1951, LGBI. Nr. 13/1952, 
über die Numerierung von Gebäuden und das An

bringen von Ortschafts tafeln.. 
Der Gemeinder.at der Stadt Steyr hat auf Grund 

der ilil § 2 des Gesetzes vom 10. Juli 1951, LGBI. 
Nr. 13/1952, erteilten Ermächtigung in seiner Sit
zung vorm 3. 4. 1956 lbeschll.ossen: 

§ 1 
1. Jedes im Sinne der jeweils geltendlen Bauord

nung für die Stadt Steyr konsens<bedürfttge, für sich 
bestehende Wohn-, Erwerbs- oder öff,entlichen Zwek
ken dlienende Gebäude ist mit Ausnahme von Ne
bengebäuden mit einer Orientterungsbezeichnung zu 



versehen. Diese:s besteht aus diem Namen der Stra
ße, clet· Gasse oder des Platzes und einer fortlaufen
den Ntunmer (Hausnummer), wobei auf die a n der 
rechten Straßenseite (von Zwischenbrücken aus ge
sehen) liegenden Objekte die geraden Nummern ent
fa llen. Die an Plätzen liegenden Gebäude werden in 
der Reihenfolge (von Zwischenbrücken aus gese
h en im Sinne des Uhrzeigers) fortI:aufend ruumeriert. 
Eckhäuser erhalten an allen benannten Straßen
fronten Orientierungsnummern, ohne Rücks1i:cht 
darauf, an welcher Straße der Haiuseliingang ]iiegt. 

2. Jedes dieser Objekte, welches d'auernd oder vor
üibergehend den im Absatz 1 genannten Zwecken 
gewicl'met ist, is t unabhängig von der Verleihung 
einer Orientierungsbezeichnung mi't einer Konsl<rip
tionsnummer (Zählnummer) zu verseh en . 

3. Die Festse tzung der Numerierung hat von Amts 
wegen durch den Magis trat Steyr im Kollaud!ie
ru ngsbescheid für das betreffende Obj ekt zu erfol .. 
gen. Die Löschung und Aenderung einer Orientie
rungs- bzw. Konskriptionsnummer hat ebenfalls be
sch eid!mäßi.g dlurch den Magis trat zu erfolgen. 

4. GeschLossene gewerbliche oder indus trielle An
lagten erhalten ledliglich eine Or:iientierungs- bzw. 
Konskriptionsnummer . 

5. Die 2'iuteilung einer Orientierungs- od'er Kon
skripti!onsnrunmer bedeu te t wed1er' eine Änderung 

· eines provilsorisc:h en Charakters noch die baubehörd
liche Anerkennung eines bisher konsens losen Ob
jektes. 

§ 2 

1. Zum Zweck e der Verteilung der Konskription s
nummer wird das Stadtgebiet Steyr in die Konskr'ip
tionsnummernbezirke rechts tmd links der Steyr 
ein getell t. 

2. Zum Konskriptionsnummernbezirk rechts der 
Steyr gehören: Die Katas tralgem indle Steyr mit 
dem Stadtgebie t rech ts des Steyr. bzw. Ennsflusse , 
sowie die Kat. Gemeinden Hinterberg, J ägerberg, 
SarnLng und Christkindl. 

3. Zum Konslcriptionsnummernbezirk !in ks der 
S Leyr geh ören: Die Katastralgemeindle Steyr mit 
dem Stadt,gebiet links des Stey r- br.;:w. dies E nns flu 
ses, fern er cllie Katas tral-Gemeind en Föhd·enscha
cherl, Stein und Gleink. 

4. Die Vergabe der Konskript1ons nummer erfol,gt 
üu1erh alb der e inzelnen Konskrjptionsnummernbe
zirke fortlau fencl, wobei freigewordene Konsl<nirp
tionsnu mmern jeweils sofo rt wied'er vergeben wer
den . 

5 3 
1. F ür dlie Orientierungisnummern sind gewölhnli

che Ziffern zu verwenden, wobe,i Unterteilungen 
derselben owie Bru chteile gru:nds ätzlich unzu lässig 
sind. Die Verteilung der Orientierungsnumme,rn hat 
in uµverbauten oder teilweis e verbau ten Straßen so 
zu er folgen, claß clie a uf noch nich t verbaute B:;tu
parzellen e n tfallenden Orientierungsnummern aus-
gespart werden. . 

2. 1s t das Gelände noch nicht oder n och m cht voll
stäncli,g auf Bauparzellen aufgeteilt, so ist zur Beur
teilung cler AnzcLhl der zu erwartenden Bauparzel
len cl1ie Größe der bereits hestehendlen Parzellen ver
gleiohsweise h eranziuziehen. 

3. Ergibt s ic:h die Notwendigkeit der Einreilhun,g 
von Neubaute n zw lschen bereits n ac11 MaJ~gabe cles 
§ 1, Abs . 1, fortlaufend numel"ilerten Objekten, so 
s ind bis zur Vornaihme einer Neunumer'ieirung die 
Buchstaben des Alphabetes zur Unte,r scheid:ung von 
Objekten mit gleich er Orientie:rungisibezeichnung 
h era nzuziehen. 

4. Wenn zwei oder mehrere Gebäude durch ßtau
führung zu einem Objekt veretrugt werdle·n, b leiben 
die jeweüigen Orientierungs- bzw. Konskriptföns
nummem sola nge in Geltung, 'btis in der in Frage 
s tehenden Straße, Gasse ocler dem Platze eine Neu
numerie rulll.g vorgenommen wird odler his sich eine 
andere Gelegenheit bietet, die freigewordene Num
m er zu verwendlen . 

§ 4 
1. Die N amen ·der Straßen , Gassen und Plätze des 

StadtgebLetes w erden jew eils durch Sladtratsbe
schluß fes tgesetzt ocller abgeänd:ert. 
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2. Die Hauseigentümer haben die Anbringung von 
Straßennaimens·schiJ.dern auf Kosten der Staditge
meinde an den durch den Magis trat zu bes timmen
den Stellen ihrer Liegenschaft olhne Anspruch auf 
Entschädigung zu dulden. 

8 5 
1. Jedler Hauseigentüm~r oder son s t über eli!n Ge· 

bä1UJde Verfügungsberechtigter ist verpflichtet, cU:e 
ihm gemäß § 1 zuget eilten Orieintie:rungis- bzw. Kon
skriptiorusnwnmern auf seine Kosten durch di'e 
Stad'tgemei nde anbringen , im Falle der Unanseblic:h
keit erneuern und gegebenenfalls ersetzen zu las
sen. 

2. Der A.nbringiungsort der Oriootierungs nurnmer 
ist durch den Magis trat in je(rem einzelnen Falle 
bei der· Anbringung fes tzusetzen, wobei auf die 
Rücksichten des guten Geschmackes, der eiruheit
lichen Gestaltung und cl'er jederzeitigen Lesbarkeit, 
insbesonders bei Nacllt und Nebel, Bed!ac:ht zu neh
m en is t . 

3. Die Konsk.ription.s.nununern sind im Inneren 
des H aus es in drer Näihe des Hauseinganges anzu
bringen. 

4. ErgL'bt sich die NotwenclJtgkei,t ei.ner Abände
rung von Orientierungs. b,z;w . Konskriptiorrstnum
m ern, so hat eine entsprechende N eunumerierung 
a uf Kosten der Stad'tgm einde zu edobgien . 

§ 6 
Diese Verordnung tritt ein Monat n ach. ilhrer 

Kundmachung in Kraft. Gleic11!l,eit.ig wird die Ve r
ordnung des Gemeinclierates det· Stadt Steyr vom 
9. Mai 1952, Zl. 6167 /50, aufgehoben. 

Der B ürgenn eis te r: 
'~8) Bau 2. 4106/55 Geneh migung des Ffächenwid

mungs. nncl Bebauungs11lanes 
N 1·. 2 für das T e ilgebiet von 
])ontach J(. G. Gleink. 

Der nächste Antrag lautet. Antrag cl'es Fin·rnz
und Rechtsau sschusses. 

,,Der Gemeitnc:Jierat wo lle besc hli eßen: 
Gemäß Artikel V, Ab . 1 und 2, des Landesge et

zes vom 11. 2. 19'17, LCBl. für Oberösterreich Nr. 
9/194.7, in Verbinclrnng mit ß ,3 des Lande ges etzes 
vom 1. 8. 1887, G. u. V. B l. Nr. 22/1887, wird cl1er T eil
bebaUJungsplan Nr. 2 für ein Tcihgebiet der Ort
schaft Dornach in der Kat. Germ. Gleink, welch s 
clic Parzellen Nr. '107/5, '107/6, '107/8, 407/9, 4.07/10, 
4.07/11, 4.18/3, 4.18/4, 418/,5 420/3, '125/2, 1245/3, 425/1, 
730/3, '123, ,124 und '116/6 um.faßt, unter Ber(1cksic:h
tigung der im Amtsbericht der Magistrat:sdirek tion 
vo_m y. 2. 1956 au [,ges tellten BedlingUJngen gen ch-
m1igt. . 

lch ersuche um Annahme. 
49) Ban 2. 7932/55 Ausnahm egene hmig ung zm· 

Schaltung von Baupat·:wlle n an.f 
den Gnmcls tiickcn 969/ :13 bis 
9611/36 JC G. ,Jägerbc1·g. 

Der nächs te Antrag lautet. Antrag dies F i1nanz- und 
R echtsausschuses: 

,,Der Gemeinderat wolle b schließen : 
Gemäß Artikel X I, Abs. 1, der Bauord!nung, no

vel1e 1946, LGBl. N r. 9 und 10/4.7, Wird d~e au s
n nhmsweise Bewilligung zur Unterteilung deT 
Grundparzelle 969/2 Wiese in die Grundlparzellen 
969/33 hii:; 9n9/:=l6 Wiese in der Kat. Gern. Jägerberg 
nach den vorgelegten Planunterlagen clles lngen ieur
konsu lenten für Vermessungs wesen, Ing. Karl Gsö ll
pointner, vom 17. Alllgus t 1955 und spätet·ei1 Bebaru
ung dieser Grundstücke n ach vom Stadtbauamt zu 
genehmigenden P länen erteilt. 

Die F estsetzung der n ach cl en Bestimmungen der 
Bauordnung für die Stadt Steyr erforded ichen Be
ding ungen ,vkd dem Stadtbauamt überlassen." 

Ich ersuche um Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrech er: 
Es erfolgen keine Einwendlumgen. Die Anträge 

sind angenommen. Ich 'bitte Herrn Stadtrat Moser. 

B e richt ers tatter: 
Stadtr·at August Moser : 

50) Ban 5 - 1858/54 Genehmigung von weiteren 
Mitteln für die Aufstockung 
der P unzcrschule. 



Sehr geehrter Gemeinderat! 
Zur Bewifügung der restlichen Arbeiten bezüglich 

der Aufstockung der Punzeirs1ch1ule liegt fo1gender 
Antrag des Stadtrates vor. 

,,Der Gem einderat wolle beschlileßen: 
Für die res tlichen A1°b eiten im Zusammenhange 

mit der Aufs tockung der Punzerschule wird der Be
trag von 

S 1,000.000.-
bei V. P . 21-96 a . o. H. fr e1geg eiben." 

Ich bitte um Anm.ahme dieses Antrages . 
51) Bau 5- 5840/53 Genehmigung der Baulwsten

übe.-schrcitung für die Auf. 
Stockung des Rathauses. 

Ein w eiter er Antrag de,s Stadtra tes an den Ge
meinder a t lautet. 

,,Der Gem eh1derat wolle beschlließen: 
Zur Deckung der Mehirkosten anläßlich dler Auf

s Lockung des R a thauses wird dler Betrag von 
S 23.000.-

als überplanmäßige Ausgabe bei V. P. 010-95 a . o. H . 
bewilli,gt. 

Di:e Deckung dieser überp1anmäßigen Ausgabe is t 
durch Zuführung aus dem D'rd'entlichen Hau sh alt 
vorzunehmen." 

Ich bitte um Genehmigung füeses Antrages. 
52) Bau 5 - 5206/ 53 Erhöhunµ; clc1· Baukosten fiit· 

(las Behelfsheim Steinfcld
stJ"aßc. 

W eiter, lautet -der Antra,g des Stadtrates . 
,,Der Gem einder at wol.l e beschließen: 
Zur Deckung der Mehrkos ten für den Bau dies 

Behelfsheimes Neuistraße wird der Bctr a1g von 
S 71.000.-

als a ußerplanmäßige Ausgaibe bei V. P. 620-96 a . o. H. 
bewillig t. 

Die Deckung dieser a.ußerplanmäßi.gen Auisgabe 
ist durch Zuführung aus dem ordentlichen Haushalt 
vorz1.1 nchrn.en." 

Tch ersuche um Annahme dieses Antrages . 
Bgm. lng. Ste inbrecher: 
Die Antr~i1ge sind einstimmig an geno1111n1en . Ich 

bitte Herrn Kollegen Hochg;atterer. 

B e r i c h t e r s t a t t e. r : 
Gemeinderat Anton Hoch g a t t c 1· c t· 

in Vc1·trctung dr:,; Gl'mcindn1tc:,; AJfrccl Uaumann: 

W er te r Gem einder a t! 
Ich habe lhnen weiter e dlrei Anträge vorzulegen , 

um der en Ann ahme 1ch Sie ersu che. 
53) ZI. 4075/52 ü1Jc1·11ahmc clct· lll'ivatcn Wasscr

vm·sot·gungsanlagc des Johann 
ßc1·n1·ckc1· clm·ch clas ,vasscnvcrk. 

Antrag des Finanz- und R echtsa111 sschusse,s. 
,,Der Gem ei'ndlera t wolle beschließen: 
Dem Stadtratsbesohluß VOIJ11 31.1.1956, Zl. 4075/52, 

womit die k,0s tenlose und la.st enifreie übernahme 
ein es 'Teiles dler privaten Wassorver sorgil1111igsanlage 
des J ohann Bernecker in Steyr, durch die Stad'tge
meindle erfo1gt i:s t, wird nachträglich zugestimmt. 

Ansonsten ha t sich die Übernahme nach dlem a!b
gesdl.lossenen Vertrag vorn 20. XII. 1955 vor der 
'Wassenechtskommission und dem angeführten 
Stadt.r;:it,shPsch lu ß 7.1.l rir.htP.n ." 
54) ,va - 5052/54 Genehmigung von Löschungsvor

k ehrungen hinsichtlich cles Ver
zichtes auf clas Wasserbenut
zungsrecht an cler „Hammer
miih]e" in Ramiugsteg. 

An trag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Auf Grund des mit Stadtratslbeschlu,ß vom 3. 1. 

1956 gemäß § 51, Abs. 3, des Gemeincliestatutes für 
die Stadt Steyr gene,hmigten Übereinkommens, nach 
welchem d!ile Baukosten für die Erri'ohtung d!es Steg
müllerwehres in der Höhe von S 800.000.- zu. je 
einem Drittel vom Bund, vom Land Oberösterreich 
und der Stadtgemeinde Steyr überinommen werden, 
wird der überweLsun.g des auf die Stadtgemeinde 
Steyr entfallenden Anteiles in der Höhe von 

S 266.700.-
an die Ennsbauleitung Steyr zuigestimmt. 
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Zu diesem Zwecke wird der entsprechende Betrag 
aus der V. P. 673-90 a. o. H. freigegeben." 
55) Wa - 5052/54 Genehmigung eines Überein

kommens hinsichtlich cles Vcll'
zichtes auf <las Wasser
benutzungsrecht an der 
,,Hammct·müh]e" in Ramingstcg. 

Antrag des Finanz- und Rechtsau1sschus es . 
,,Der Gemeinderat wolle besch11eßen: 
Das übereink1ommen qer Stadltgemeindle Steyr, 

w elches anläßlich der Wass errechtsverhia,ncUung vom 
G. 12. 1955 abgeschlossen wurde und womit die Stadt
gemeinde zu den Baukost en für die Errichtung des 
Stegmüllerwehres einen Betr a1g im Ausmaße von 
33 ' /s % und! für die künftige Erhaltung eLnen Bei
trag im Ausmaße von 25 % zu leisten hat, wird ge
nehm~gt. 

Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Danke. Es erfolgen keine E:inwände. Ich bitte 

Herrn Kollegen Bes•endorfer. 

B e ri c ht e r s t a tt e r: 
Gcm eindct·at Alois Bes c n d o r f c 1·: 

Sehr verehrter Gem einderat! 

Ich habe Ihnen dTei Anträge vorzulegen, um de
ren Geneh<rnigunig ich Sie bitte. 
56) GHJ 2 - 2192/55 Neuanschaffung fifr clie Aktion 

,,Jugend am \Vet'I,". 
Antrag cl es Stadtrates. 
,.Der GenJClincl er at wolle beschli<eß en: 
In Abänderung des Gemeirnder a tsb eschlusses vom 

G. 12. 1955 ist ans tell e des Kühlschrankes Marke 
„Linde" ein solcher der Type „Longford" mit ·eimem 
Fassurngsvermögen von 368 1 bei der Firma Ing. 
R. e i t e 1· in Steyr z1.m1 Preise von S 10.080.- für 
clas In.s t.i,ut „Jugend am W erk" a nzuschaffen. 

Hiefür wird der Betr aig von 
S 11.000.-

als überpla.nmäßige Ausgabe bei V. P. 489-95 o. H. 
bewi1ligt. 

Die Deckung hiefür is t drnch E in sparung beim 
Bunclespräzipuum zu nehmen." 

Ich bitte um Ihre Annahme. 
57) ßau 3 - 1378/56 Aufstellung· eines B c ton-

gcfünde1·s in der FabL'iksh-alk. 
Der zweite An trag betrifft. Antraig des Stadtrates. 
,,Der Gem einde•rat wolle beschließ en: 
Füir die Anfertig:ung eines Beton,ge<ländlers in der 

Fabrikstra ße vom Konsum s tadta.uswär ts bis zur 
Annabrücke d/urch den Städt. Wirtschaftshof als 
Winterarbeit wird de r Betrag von 

S 80.000.-
als außerplanmäßige Ausgabe bei V. P. 664-945 o. H. 
bewi111gt. 

Die Deckung is t durch Einsparu.111g beim Buncles
präzipuum zu nehmen." 
58) Bau 3 - 2299/54 Adaptierung cle1· Dicnstdiume 

für die GenclarmcL'ic im SchJoH 
Lambet"g. 

Antrag des Stadtrates. 
,,In Abänderung bzw. Ergänzung des Stadtrats

antrages vom 17. 1. 1956 wolle dier Gemeinderat be
srhließf'n: 

Im Zuge der Freimachung des gemeindeeigenen 
Objektes Steyr, Grünmarkt 28, wird ~ur Adiaptie
runig von ne11.1en Diensträumen der Gen.d!atI"merie im 
Schloß Lamberg (und zwar cller ehemali-gen Radl
gruberwolmung) der Betrag von 

S 18.400.-
bei V. P . 664-92 a. o. H./1956 (Entsch,äclli,gru.n,g für die 
Entlastungsstraße Hunclsgraben) ,als Kostenbeitrag 
freigegeben. 

Auf Grund der Verpflicht1.1I1.gserklärung der Ehe
gatten Primarius Dr. Josef End,er und Frau Trude 
Ender vom 31. 8. 1955 ist ein Kostenbeiltra,g hiefür 
bei den vorgenannten Ehegatten im Ausmaße von 
50 % eLnzufordern." 

Ich bitte um l'hre Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Es erfolgen keine Einwendungen. Ich bitte Herrn 

Kollegen Fürst. 



Berichterstatter: 
Gemeinderat Rudolf F ü r s t 

Sehr verehrte Daanen und H er ren des 
Gemeinderates! 

Ich habe Ihnen drei AJntJräge zu r Beschlußfassung 
vorzulegen und bitte Sie um dleren Annahme. Der 
erste Antrag befaßt s i,ch mit dlem Straßen'bau paral
lel zur Hanuschstraße. Der Antriaig tautet: 
59) Bau 3 • 776/ 55 Genehmigung des Straßenbaues 

parallel zm· Hannschstr-aße. 
Antrag dies Finanz- und RechtsausschUJSses. 
,,Der Gemeinderat wolle in Abändl::!nmg des Stadt

ratantrages vom 14. 2. 1956 im Gegenstande beschlie
ßen: 

Der Straßenbau parallel zur Hanuschstraße larUt 
Amtsbericht des StadtJba,uamtes vom 11. 2. 1956 ist 
der Firma Ernst Harn.berger in Linz zum Pr1eise 
von S 647.577.30 zu übertragen. 

HiJezu wird der Betrag von 
S 700.000.-

bei V. P. 664-941 a. o. H. freilgegebe-n." 
Ich ersuche u m die Annahme. 

60) Zl. 3102/ 52 Genehmigung eines Zuschusses 
zm· Errichtung einer !{V-Leitung 
auf dem Wasserhochbehälter beim 
Schliisselmayt·gut. 

Antr ag des Finanz- und Rechts~usschuses. 
,,Der Gemeinderat wolle beschliießen: 
Der Stadtratsbeschluß vom 7. 6. 1955 auf Freigabe 

von 
S 6.000.-

bei V. P. 725 a . o. H. für drle Verlegung eiilne,r 25-KV
L eitung zwischen Sie1·ning - Garsten im Zuge der 
Errichtung eines Wasserhochbehälters auf der Par
zelle 2742 K. G. Christkindl wir d genehmigt." 

Ich bitte um Annahme. 
61) öAG • 7904/55 Ansuchen um Überlassung e ines 

öAG • 7067 /55 Streifens des öHen tliclien 
öAG • 7628/55 Gnrndstiickes 1496/1 J{. G. Steyt·. 

Antrag clles Finanz- und R ech ausschuss,es. 
,,Der Gemeinderat wolle be chli'eßen: 
An der westlichen Seite dies Grundstückes 1473/2 

K. G. Steyr wird: in der ganzen Länge cl□ eses Grund
stückes ein 5 m breit,er Streifen cl'er öffentUirchen 
Parzelle 1'196/1 Kat. Gern. Sbeyr, somit Grund von 
insgesamt zirka 270 m2, au s dem öffentlföhen Gute 
ausgeschieden. 

Auf Grund cler Erklärung vom 23. 11. 1955 der 
Ehegatten Karl uncl Erna WaUe,rrgiraber, Steyr, Di
r eküonsstraße 13, uncr der Josefine Hauk, Steyr, 
Leopol:d-Werndl-Straß e 18, als RechtisJ1achfolger des 
Josef Wallergraber, cle,r auf Grundi des Bescheides 
der Stadtgemeil1devorstehung vom 11. 9. 1899 die
sen Grundstreifen koste1n1os dem öffentlichen Gu te 
abg;etreten hat, wird d1er kostenlosen RückübeTtra
gung dieses Grundstückes an die Ehegiatten Johann 
uncl Cäcilia Michlmayr, Steyr, Leopo,Ld'-Werndl
Straße 18, zugestimmt. 

Due m it der Rückübereignung ve,rbunclenen a llfäl
ligen Kosten und öffentlichen Abgaben gehen zu 
:r..,asten der Erwerber." 

Ich bitte Sie, die dlrei Anträge anzunehmen. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: ' 
Ich d:anke. Da l<:eLn Ei111sprucl1, sind die Anträige 

angenommen. Ich bitte Herrn Kollegen Hofer. 

Berichterstatter: 
Gemeindernt Franz Hofe r: 

Sehr geehrter Gemeinderat! 
Ich habe Ihnen ebenfalls v ier Anträge vorzulegen 

uncl bitte Srie um clie Genehmig11.1ng. 
62) En -1993/56 l{abel- und Armaturen einkauf; 

. l . Teil 1956. 
Antrag dle,s Stadtrates . 
,,Der Gemeinderat wolle beschlließen: 
Für den 1. Teil des Kabel- un1,dl Armatureneinlrnu

fes 1956 nach Maßgabe des Amtsberichtes vom 13. 
3. 1956 wird der Betrag von 

S 179.000.
bei V. P. 711-90 o. H. freigieg'eben." 
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63) Zl. 111/ T/ lll Ankauf e ines Thermobloc. 
Heizgerätes. 

Der Antrag des Stadtrates lautet: 
,,Der Gemeinderat wor[]e beschließen: 
Zur Verwendung bei den Volkswohnungsbauten 

auf der Hohen Ennsleite und am T'a1bor wil'.'d clier 
Anschaffung eines 2. Thermobloc-Aus h eizgerätes bei 
der Firma Unitherm, Wien, zrUm Preise von 

S 66.150.-
zugestimmt. Der Betrag von S 73.000.- wird als 
außerplanmäßige Ausgabe bei V. P. 600-96 o. H. be
willigt. 

Eine Sic:h.eirheitsreserve von 10 % des Anbotsprei
ses ist bereitzustel1en. Die Deckung "ist durch Mehr
einnahmen an Gewerbesteuer zu nehmen." 
<l4) Bau 1 - 7496/ 54 Anschaffung von Heizrohren 

fiit· das Thermoblochcizgcrät. 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zur Anschaffung von Heiz1röihren für d'as Thermo

bloc-Gerät dler GemeincUe Steyr wil'cll d1e<r Betrag von 
S 8.000.-

als außerplanmäßige Ausgabe bei V. P. 600-96 o. H./ 
5G bewilligt. 

Di,e Deckung ist durch Einsparung bei!m Bundes. 
präzipuurn zu nehmen." 

Der vierte Antrag lautet: 
(l5) Verk lt - 1116/ 56 Ins tandsetzung det· Ve1·bot"s

uncl Strnßcntafcln; Freigabe 
von Mitte ln fiir das 1. Halb
ja ht· 1956. 

Antrag des Stadtrates. · 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zur Instandlhaltung dier Verbots- un,dl Straßenta

feln w ird für das 1. Halbjahr 1956 der Be1traig von 
S 10.000.-

bei V. P. 14-50 o. H. freigegeben." 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Ich danke. Es erfo1gen keilne E.inwern.iungen , die 

Anträge sLncl ang:enommen. Ich bitte Herrn KoUe
gen Jungwkth. 

Berichterstatter: 
Ge111cinclc1·at J{al'I J u n g w i 1· t h 

i. V. d<•1· Fl'au Ge111einde1:at Marga,·cthe Kalis: 

Werter · Gemei11rcl.c1'at! 
[eh habe Ihnen dlrei Anträge zur Beschlußfassung 

vorzulegen. De·r e rste Antrag lautet: 
66) GHJ 1 · 7821/55 Vcc·äußenmg von alte n und 

Ankauf von neuen Rechen
maschinen. 

Antrag des Stadtrates . 
,,Der Gemeinderat wolle beschNeßen: 

1. Für dien Ankauf eLner neuen Rechenmaschine 
,,Olivetti-Di visurnma" zum Preise von S 12.900.
bei de•r Firma Josef Bichler in. Steyr w ird µer Be
trag von 

S 8.900.-
bei V. P . 900-95 o. H./1956 freigegieben. 

2. Der Restpreis von S 4.000.- ist drurc:h. Abgabe der 
beiden unbrauchbaren gemeind~eigenen R echen
maschinen Marke „Astra" Nrr. 12.309 uncli „Con
t inental" Nr. 3.991 zu ein em Preisie von S 4.000.
an d,ie genannte Firma zu deckien." 

67) P e1·s 848/55 Anschafl'ung von Ledermänteln 
fiit- <lie s täclt. Jfraftfahr·c1·. 

Der zweite Antrag lautet: 
Antrag de$ Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die städ!t. Kraftfahrer Rucllolf Vogt und Fer

dinand Nnrmann Wird je ein Ledermantel mit Sei
denfutter zum Preise von a S 1.475.- a1rngeschafft. 

Hierfür wird eine üJberprlanmäßige Ausgabe im 
Betr age von S 2.950.- b ei V. P. 01-13 o. H. bewilligt. 
Die Deckung ist durch Mehreinnahmen b ei der Ge
werbesteuer zu nehmen." 
(18) GHJ l • 3261/ 1956 Ankauf eines Verviel

fältigungsapparates für das 
Wahlamt. 

Der d~·itte Antraig lautet: 
Antrag des Stadtrates . 



,,Der Gemeinderat wolle beschliießen: 
Für die Anschafiung eines Verv:ielfäfügung,sappa

rates, Marke „Ormig - D 36 MSA", bei der Firma 
Josef Bichle·r in Steyr zum Preise v,on 

S 22.750.-
nach Maßgabe des Offertes vom 18. 11.1955 
wird der Betrag von S 21.000.-
aus V. P. 022-95 o. H. freigegeben und ein 
weiterer Betraig von S 2.000.-
als überplanmäßige Ausga'be bei d!ersel-
ben V. P. bewilligt." 

Ich ersuche um Annahme ,cl!er drei Anträge. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Ich danke. Die Anträge sind angenommen. Ich 

bitte Herrn Kollegen Knog'ler. 

Berichterstatter: 
Gemeinderat Johann I{ n o g I e r: 

Sehr verehrter Gemeinderat! 
Ich habe Ihnen cJ!re,i Anträige vorzubringen: 

69) Ges • 4412/55 K1·editerhöhung bei der 
Voranschlagspost 664 • 50 
(Ausgaben f. Straßentafeln etc.) 

Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf, die Montage und laufende In

standlhaltun.g von Straßentafeln im 2. Halbjahr 1955 
wird cJ!eT Betrag von 

S 23.524_-
ausgeworfen. 
Hiervon wird d'er Betrag von S 7.500.-
bei V. P. 664-50 freigegeben und der Be-
trag von S 16.500.-
bel der gle,ichen V. P. bew1illligt. Die Dek-
kung de,r überplanmäßiigen AU'Sgabe 
erfolgt durch Me'hreinnahmen an Gewer-
be. teuet•." 

Ich bitte um Annahme. 
70) Bau 3 • 9467/55 Ve1:bn•itc1·ung der Sien1inge1· 

St1·ane beim Hause N1·. 107 
(Hruban). 

Der zweite Antrag lautet: 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschli,eßen: 
Für die Verbreiterung der Sierninger Straße 

beim Hause Nr. 107 (Hn.lbaJ1) wircll der Betrag von 
S 196.000.-

bei V. P. 66'1-942 a. o. H./1956 freigegeben." 
Ich bitue um Annahme. 

71) VC"1·k R -1569/1956 Ankauf von StrnUentafeJn. 
D r cl'ritte und letzte Antrag lautet: 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Ankauf von Straßentafeln wird der Be

trag von 
S 7.500.-

bei V. P. 14.-50 o. H. fr eigegeben." 
Ich bitte um Annalune. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Ich danke. Da keine Einwendungen erfolgen, smd 

die Anträge angenommen. Ich bitte Herrn KoUegen 
Küpfer l L11g. 

Berichterstatter: 
Gemeinderat Franz K ii [) f c r I in g: 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich habe Ihnen drei Anträge vorzulegen. Der erste 

lautet: 
72) Bau 6 • 8919/55 Kanalbau am Tabor parallel 

z1u· Han11scJ1straße. 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle besch1i-eßen: 
Für dien Kanalbau in der ParalleliStraße zur Ha

nuschstraße am Tabor (Strang II) laut Leistungs. 
verzeiclmis des Stadtbauamtes vom 28. 11. 1955 wird 
der Betrag von 

S 230.000.-
bei V. P. 7113-90 a. o. H ./1956 freiige,g:eben." 
73) Bau 6. 429/55 Erhöhung de1· Kanalschächte 

am Miillablagenrngsplatz auf 
den Flak-Griinclen Ennser 
Sti·aße. 
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Der zweite Antrag lautet: 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Erhöhu,ng der Kanalschächte am Mfülab

lagerungsplatz der ehemaligen Flak-Gründe an 
der Enn:ser Straße durch den Stäcl't. Wirtschaftshof 
wird der Betrag von 

S 11.700.
bei V. P. 922-50 o. H. bewilligt. 

Die Deckung ist d'urch Mehreinnahmen bei den 
allgemeinen Deckungsmii.tteln zu nehmen." 
74) Zl. 3042/39 Vorprnjekt für das generelle Kana

lisierungsp1·ojekt; Ergänzung. 
Antrag 3: 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Im Nachhange zu dem Gemeinderatsbeschluß vom 

29. 7. 1954 wird, da der mit diesem Beschluß ausge
worfene Betraig von S 60.000.- im Jahre 1954 nicht 
konsumiert wurdie und mit Rücksi!cht auf dii'e unter
dessen eingetretene Honorarerhöhung des Projekt
verfassers, Herrn Dipl.-Ing. Karl Krieger in Sal:z
burg, der Betrag von 

S 68.600.-
bei V. P. 713-51 o. H. freigegeben." 

Ich bitte um Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Ich danke. Es werden kei[le Eiinwendun.gen vor

gebracht und die Anträge sind angenommen. Ich 
bitte Herrn Kolllegen Mareich. 

Berichterstatter: 
Gemeinderat E1·win Mare ich: 

Sehr geehrter Gemeinderat! 

Ich habe Ihnen folgende Anträge zu unterbreiten: 
75) öAG • 8396/55 Wasserleitungsverlegung bei 

"\Vassc1·wc1·k den Wohnbauten auf dem Tabor. 
Antrag cl'es Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Bi.i.rgermeisterentschli:eßung vom 10. 12. 1955, 

womit für d'ie Verlegung einer öffentlichen Wasser
leitung bei clen Wohnbauten am Tabor (2. Parallel
straße von Hanuschstraße und Tabo,rweg) unter In
anspruchnahme von Mitteln der Prod'uktiven 
Arbeitslosenfürsorge · (P AF) der Betrag von 

S 36.000.-
(Schilliing clreißigtausendsechshundert) bei V. P. 
725-95 a. o. H. freigegeben wurde, wird nachträglkh 
gen hmi.gt." 

lch bitte um Annahme. 
76) öAG • 361/56 Wasserleitungsverlegung in der 

"\Vasscrwel'lc SclH'offgasse. 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für die Verlegung einer Wasserleitung in der 

Schroffgas e w]rd der Betrag von 
S 68.000.-

bei V. P . 725-95 a. o. H. fretgegieben." 
Ich bitte um Annahme. 

77) öAG • 436/56 Wassedeitungsverlegung in de1· 
"\Vasserwerk Hölzlhuberstt-ane. 

Für die Verlegung einer Wasser1eitung in der 
Hölzlhuberstraße als Verbindungsstück zwiscihen 
der Bernecke1· Wasserle1itung und der öffentfi,clhen 
Wasserleitung in der Leopo1d-Wernd1-S:traße wird 
der Betrag von 

S 16.000.-
bei V. P. 725-95 a . o. H. freig1egeben." 

Ich bitte um Annahme dieses Antrages. 
Ugm. Ing. Steinbrecher: 
Ich danke. Die AJ1träge sind angenommen. Bitte, 

Frau Kollegin Nigl. 

Berichterstatter: 
Gemeinderat Mal"ia Ni g l: 

Werter Gemeinderat' 

Von den cket Anträgen, die ich Ihnen vorzubrin
gen habe, betrifft der erste: 
78) GHJ l • 1500/56 Scln-eibmaschinenaukauf. 

Antrag des Stadtrates. 



,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für dien Ankauf von 11 Stüick Standaird Schre1ilb

mas ohinen zum Amtsgebrauch wird der Betrag von 
S 58.482.15.-

bei V. P. 01-95 o . H. f'retgeg.eben." 
Der zweite Antrag Lautet: 

79) GHJ l - 918/55 Brennstoffankauf für den Rest 
der Heizpel'iode 1955/1956. 

Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Infolge Njlchtkonsumierung des ,gesamten mit Ge

meind!eratsbeschluß vom 6. 12. 1955 fr e>ilge,gebenen 
Betrages von S 1316.300.- zur Anscha,ffung von 
Brennmaterial für die Heizperiode 1955'/56 wird neu
erlich zum selben Zweck: d'eT Res tlbetrag von 

S 190.000.
bei SN 2-31/ 56 freigegeben." 

Ein weiterer Antrag lautet: 

80) GHJ 1- 627/56 Ankauf von Einrichtungsgegen
ständen fii.l· clas Stadtbauamt 
Steyr. 

Antrag de,s Stadtra tes. 
,,Der Gem einderat wolle beschlLeßen: 
Zum Ankauf von Einrichtungsgegenständen für 

das Stadtbauamt, bedingt durch die Neueinstellung 
mehrer er Bedienst eter bei dieser Abteilung, wilrd 
der Betrag von 

S 34.500.-
bei V. P. 600-85 o. H. (neu) als außerplanmäßige Aus
gabe beW'i!llig t. 

Di e Deckung ist durch Einsparung 'bei1m Bundes-
präz,ipuwn zu nehmen." 

Ich bitte um Annahme dieser An tr äge. 
Bgm. Ing. Steinbrecher : 
Danke. Keine Einwendungen. Ich bitte Herrn Kol

. legen Pete rmair. 

lJ e ric h t e r s t a tt e r : 
Gcmeiuclcrat Leopold P c t e 1· 111 a i 1·: 

Sehr geehrter Gem einder at! 

Ich habe Ihnen drei Anträge des Stadt- bzw . Ge
meinderates vorzutragen: 
81) Bau 5. (;582/54 Verllrcitenmg cles Fischhub

weges uml übcr· w ölbung cl(•s 
Abwassergn,hc n dc1· 
Stcy1·-Daimlc1:-Puch A. G. 

Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gem einder at wolle beschU,eßen: 
Die Verg.a'be dler Planungsarlbeiten für die beab

sich tig te Verbreiterung eines Teiles des F'ischhub
w eges und die dam it verbundlene ü 1berwöbung des 
Abwasser1g,raben s der Steyr-Werke ha t an Architekt 
Karl Ma i rand 1, Ba1umeister 'iirl Garsten, zu dem 
in seinem Angebot vom 21. 11. 1955 angegebenen 
Betrag von 

S 13.650.-
zu erfolgen. 

Das Projekt is t unter Berück,s.ichtigung cLes § 85 
v\'RG zu ers tellen und kann nur dann honoriert wer
den , wenn es von der Wasserrech tsbehörde als Ver
hancJllungsigrund'lag.e aner kannt wfrd . 

Dile Auslbezahlung des Honorans bleibt einer spä
teren Beschlußfassung vorbehalten ." 

Der zweite Antrag lautet: 
82) Ban 3 - 2489/5{; Bcschottcrung clcs Cht'istkincll-

w cges. 
Antrag d!es Stadtrates . 
,,Der G meinderat wolle beschließen: 
Für die Bes chotterung der ebenen Strecke cl:es 

Chr'i1stkindlwe,ges in einer Längie von 700 m vom 
oberen Rergan1satz bis z.um Ende der Siedlung wird 
der Betrag von 

S 12.000.
bei V. P . 664-512 o. H . freigegeben. 

Die betreffenden Arbeiten sind dem Städtisch en 
Wirtschaftshof zu übertraigen." 
83) Ban 3 - 7057 / 55 Herstellung der· Hoferstraßc in 

der· Christkinclls iccllung. 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeilnderat wolle be,schließen: 
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Für die Herstellung der Hoferstraße ill1 de:r ChriiSt
k indlsiedlung nach Maßgabe des Am.tsbeTichtes des 
Stadtbauamtes vom 21. 12. 1955 wird, der Betrag von 

S 85.000.-
bei V. P. 664-512 o. H./1956 freigegeben. 

Diese Straßenbauarbeiten ,sind d!er Firrma Zwett
ler in Steyr zum Anbotspreis von S 73.635.- zu 
übertragen. 

Eine Sicherheitsreserve von 10 % des Anbotsprei-
ses is t ber ei:tzustellen." 

Ich bitte um Annahme föeser drei Anträge. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Genehmig t. Ich rotte Herr Kollege Ing. Pönisch. 

Beric h ter s tatter: 
Gcmcinde1·at ])ipl.-Ing. Jo hann P ö u i s c h: 

W erter Gem einde·r at! 
Vom Stadtrat Ltegen drei Anträge vor zur Verbes

serung de1· Be1euch tungsan lagen. 
84) En • 9514/55 Bc:-lcuc.htungsanlagc 

l\lärzcnkel lc1·sticgc. 
Antrag cl'es Stadtrates. 
,.Der Geme inderat wolle beschli eßen: 
Für d'ie Beleuchtungsanlage bei cller Märzenkeller

s tiege wird dler Betrag von 
S 38.000.

bei V. P . 711-91 o . H. freigegeben." 
85) En • 5491 /IT5 Beleuehtung-sanlagc Schliissc lhof

gassc (zwischen Hans N 1·. 1 uncl 
Ei11111iindung clc ,· BHim elhub<'r
straBc ). 

Der zweite Antrag behandelt d'he Stra ßenbeleuch
tung in der Schlüsselhofgasse. Da wurde be r e1its ein 
Antrag genehmigt u111d nun legt dle r Sta dtrat einen 
n euen Antrag vor, weil der ers te Antrag nicht kon
sumiert wurde. Der Antrag hat folgernd n W ortla;ut: 

,,Der Gemeinder at w oll e beschli.eßen: 
Infolge Nichtkonsumj,enmg des z;ur Install ation 

einer Stra ßenbeleuchtung in der Schlüs•se.Jho fgasse 
zwischen dem H ause Nr. 1 und de r E inmündung d'er 
Blüme1hub rs traß e mit Gem einde ratsbesch luß vom 
6. 12. 1955 bewillig ten Betr ages von S 67.000.- wird 
auf Grund eine r n.euerl i.chen Au sschre1Vbun.g zum ,sel
ben Zweck der Betra.g von 

S 74.500.
bei V. P. 711-91 o. I-I. fr ciigcgeben." 
86) Eu - 9084/ 55 ßclc ucbhrngsanlage in dc1· 

J(ollergassc. 
Der dritte Antrag behand elt die Straßenbeleuch-

tung in der Kolle rgasse. 
Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gem eindera L wolle beschließ en: 
Für die Installation einet· Stnt ß1e•rnbeleuchtui1g in 

der Kollergasse, i!m Abschnitt zwischen Bahnho·f1s tra
ß e l::liis zur Einmündung der Färbergasse wird1 cl'er 
Betrag von 

S 18.000.-
bei V. P. 711-91 o . H. fr eigeigeben." 

I ch bitte um Annahme aller drei Anträige. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
K ein E inspruch. Ich bi.tte Herrn Kollegen Scha

cl1inge r. 
Berichter s t a tt e r: 

Gcmciuclcr·at Em il Sc h ac h in g e 1·: 

Sehir geehrter Gemeinderat! 
Laut Antrag des Stadtr ates, habe ich Ihnen fol

gencte Anträge bekann tzug,eben: 
87) Bau 3 - 887 /56 Stn,ßcnbau zwischen Hafner-

und Arbcitcrstrnßc. 
Antrag d1es Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für den Bau cller Straße zwischen der Hafner- und 

Arbetterstraße wird der Betrag von 
S 120.000.-

hei V. P. 664-940 o. H. freiigegeben." 
88) Bau 3 • 5944/55 Pflasterung der Leopolcl

Werncll-Straßc vom Casino bis 
zm• Pyracbstraße. 

Antrag des Stadtrates . 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 



Für die Pflasterung der Leopold-Wernd[-Straße 
vom Casino bis zur Pyrachstraße wird der Betrag 
von 

S 300.000.-
bei V. P. 664.-944 o. H./1956 freigegeben." 
89) ßau 3-4662/ 55 Verb1·eiternng des Gehsteiges 

in der Punzerst1·aße im 
Abschnitt Bischofswalcl. 

Antrag d1es Stadtrates . 
,,Der Gemeinderat wolle besch ließen: 
Für die Ve,rbreiterung der Gehsteige in d'er Pun

zerstraße auf der Waldstrecke um 75 cm wird im 
Naohhange zum Gemeinderatsbeschluß vom 6. 12. 
1955 ein weiterer Betrag von 

S 26.000.-
bei V. P. 664-53 o. H. freigegeben." 

Ich bitte den Gemeinderat um Annahme der drei 
Anträge. 

Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Danke. Es erfolgt kein Einspruch. Bitte Herr Kol

lege Wabitsch. 

Berichterstatter: 
Geme!ndei-at Ludwig W ab i t s eh: 

Sehr geehrter Gemeilnd'erat! 

90) Ha - 8425/55 Glockenspende fü1· die 1·öm. kath. 
Stacltpfankit'che in Steyr. 

Die röm. Jcat11. Kirche hat um e,ine Glocl<.enspende 
ersucht. Der Antrag wurde schron im Stadtrat be

. handelt. Der Antrag lautet: 
,,Der Gemeinderat woll e beschließen: 
Zur Anschaffung der großen GLocke für das Kir

chengeläute der röm. kath. Stadtpfarrldrche in 
Steyr als Spcncl'e der Gemeinde Steyr wird der Be
trag von 

8 80.000.-
bei V. P. 354-50 o. H./1956 a1s überpLanmäßi.ge Aus
gabe bewilligt. Die Deckung is t durch Einsparung 
beim Bundesi:n·äzipuum zru neh11nern." 

J eh ersuche um dire Annahme. 

91) Uau 5 - 3292/54 Instandsetzung· der Fassade der 
Exdominikanm·Id1.·che in Steyr; 
N aehti·ag-. 

AnLrag des Stndtrates. 
,,Der GerneinderaL wolle beschließen: 
Wegen Ni.chtfoonsumilerung ders mit Gemeinderats

beschluß vom 17. 5. 1955 ausgeworfenen Betrages 
von S 18.000.- für die Instands-etzung der Fassade 
an de r Exdlominikanerkirche in Steyr wird neuerlich 
au,,; den bei V. P. 354--50 o. H. für dlas Rechnungsjahr 
J95G präliminierten Mitteln cl!er Betrag von 

S 18.000.
zu cfü.csem Zweck freig geben." 

Ich ersuche um Annahme. 

92) Ban 3 - 8575/55 E•·lassung dm· liosten zur Geh
steighe1·stellung in cler Punzer
sti·aße fiit• das röm. kath. Pfa1·1·. 
mnt Miinichholz. 

,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Der röm. kath. Pfarre Steyr-Mü.nichholz ist dle,r 

Anliegerbeitrag von S 12.000.- für dli:e Gehsteigher
steUung entlang deT Verkehrsfläche vor d er Liegen
schaft dieser Pfarre in der Punzerstraße (<.rrund'par
zelle L113/3 ~- G. Hintenberg) aus Billigk:eitsgründen 
zu erlassen. 

Ich ersuche um Annahme. 
Bgm. Ing. Steinbrecher: 
Die Anträge sind angenommen. Ich bitte Herr 

Kolle,ge Wally. 

Berichterstatter: 
Gemeinderat Alois ,v a 11 y: 

Werter Gemeinderat! 
Laut Stadtratsbeschluß liegen dr1ei Anträge zur 

Genehmigiung vor. 
93) öAG • 555/ 56 Wasserleitungsverlegung in der 

\Vasserwerk Fät·bet·gasse. 
Antrag d'es Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
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Für die Verlegil.lng einer vVasserle~tU!llig riln Zuge 
des Ausbaues der Färbergasse im Teilalbschnitt zwi
schen Bahnhofstraße und Grundstück Flenkenthal
ler wird der Betrag von 

S 40.000.-
bei V. P. 725-95 a. o. H. freigegeben. 

Die Baumeisterarbeüten hriebei sind der Fiirma 
Kössler, Steyr, zum Anbotspreis von S 23.652.09, die 
Installation der Rohrleitung dem Städ'tischen Was
serwerk :aum Preise von zirka S 15.000.- zu ülber
tragen. 
94) öAG - 6106/ 55 

\Vasserwerk 
ßaumeistenu-beiten für den 
\Vasset·leitungshochbehälte1· 
beim Schliisselmayrhof. 

Antrag d'e,s Stadtrates. 
,,In Abänderung des Stad'tratsantrag.es vorn 3. l. 

1956 wolle d'er Geme1nderait beschließen: 
Für den Bau des Wass,erleitunigs:hochrbehälters III 

auf den ehemaligen SchlüS\S'elmayrgründen wir(ll der 
Betrag von 

S 1,350.000.-
bei V. P. 725-95 a. o. H./1956 freigegeben. 

Die Baumeisterarbeiten sind der Fa. Ne g r e 11 i 
zum Anbotspreis von S 1,182.000.- zu i.iJbertrag1en. 

Die gesonderte Vergabe d'er Elektroinstallationsar
beilten bleibt einem separaten Bes1Clhlusse vmbe
halten. 

Die Montagearbeiten sind in Eigenregie durch,zu
führen." 

95) öAG - 15/56 Ankauf von ,v assennessern . 
Wasserwerk 

Antrag d'es Stadtrates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Für d'en Ankauf von 5 Stück Wasserzählern Type 

„Woltmann" bei dler Firma Bernhard in vVien laut 
Amtsbericht der Mag.-Abteilung III vorn 31. 12. 1955 
wird der Betrag von 

S ll.500.-
bei V. P. 725-95 o. H./1956 freigegeben". 

Ich bitte um Genehmigung dieser drei Anträge. 
Dgm. Ing. Steinbrecher: 
Ich danke. Keine Einwendungen, bitte Herr Kol

lege Zöchli11rg. 

Berichterstatter: 
Gemeinderat Johann Z ö c h I in g: / 

W er ter Gemeinderat! 

Zum Abschluß der heutigen Tagesordlnung möchte 
ich Ihnen drei Anträge des Stadtrates unterbreiten. 
Der erste Antra,g lautet: 

96) Foi·st-155/56 Weitere Auffot'stung 
cles ßnn1nenscbutzgebietes 
Mittetdietach. 

Antrag des Stadtrates. 
,,Der Gemeilncfurat wo-lle beschließen: 
Für die Aufforstun,g des Brunnenschutzigebietes 

einschLLcßlich Ankauf der Pflanzen, Einsetzung de,r
selben und Ausfürhrnng aller übrigen Nebenarbeiten 
wird der Betra,g von 

S 50.000.-
bei V. P. 922-90 o. H./1956 freigegeben". 
97) ZI. 6140/52 Ankauf von Tm·n- u. Sportgeräten 

fiil• den Schulneubau auf (let· 
Hohen Ennsleite. 

Antrag des Stadtrates . 
,.Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zur AnschaffUJng von Turngieräten für dien Schul

neubau auf dler Hohen Ennsle.fte wird als überplan
m.äßige Ausgabe cfur Betrag von 

S 85.000.-
bei V. P. 21-97 a. o. H. ,bewilligt. 

Die Deckung 1st durch den voraussicht1ichen An
teilsbetraig des ordenillichen Haushaltes an dem 
außerordentlichen Hausihalt zu nehmen." 
98) GHJ 1- 8327 /55 Ankauf von T1ungeräten für 

die städt. Schulen. 
Antrag des Stad.trates. 
,,Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Bürgermeisterentschli.eßung vom 10. 11. 1955 

wird/ mit der Änderung geneh.m.tgt, d'aß für den be-



reits getätigten Ankauf von TurngeTäten für d1e 
Volks- und Hauptschulen bei der F irma J . Blasch
kowitz anstelle der Freigabe eines Betrages von 
S 15.000.- bei V. P . 211-97 o. H./1955 die Bew1'Lligu,ng 
einer überp1anmäßigen Ausgabe von 

S 16.000.
tritt." 

Ich bitte um Annahme der drei Anträge. 
Bgm. IIJ1g. Steinbrecher: 

Di:e Anträge sind angenommen. 
Werter Gemeinderat! 

Die 107 Anträge; die heute beschlossen wurden, 
sind natürlich vom ersten Ausschuß beratJen wor
den. Sie beanspruchen voo der Gemeinde einen Be
trag von über 18 Millionen Schilting. 

Ich danke. Die Sitzung ist geschlossen. 
Schluß der Sitzung: 17.35 Uhr. 

Der Vor.sitzende: 

-

Die Protokollprüfer: ) 1/ Der Protokollführer: ~~r~.a....-...-
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